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""""KIRCHEN
Fragen derTheologie und Seelsorge

Amtliches Organ der BistümerBasel,

Chur,St.Gallen und Lausanne-Genf-

Freiburg

20/1970 Erscheint wöchentlich 21. Mai 1970 138. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

ZEITUNG

Zirkularschreiben der Kleruskongregation über die Priesterräte

Vorbemerkung

IPzr vero//e«J7eEe« 7>7er Ju; «V« 0;;er-
v«tere Rowämo, Nr. 704 vom 7. Aldi
7970, 7» 7zzte7»7;c/)er .SprzzcÄe vero'//e«Z-
//toe zz«J zzm 77. Hprz7 7970 ««terze/e/i-
«ete Z7rto«r;c/>rezEe» Jer K/erzz;,éo»gre-
gzzJo« «« Jze PrJ;7Je«te« Jer B/too/;-
,éo«/ere«ze» 7« Jezztecto ÜEer;etezz«g.
D7e K/erzz;£o»greg»/7o« tote e7«e Um-
/nzge zzwter Je» B7;cÂo'/e» verzz»;te/te/,
;te/> ,7« «7er 7Ve»«zr;z#z«»g wm verg<z»ge-
»e» O/éte^er mzV Je» z7>r ,zzzgegzz»ge«e»
A«rworte» 7>e/i»;;z zz»J /egz »zz« zz&re Eo/-
gerzzwge« vor. E; 7w«Je/z ;zc/j Jzz&e/ zzm

Dto/egzz«ge« «7>er ST«« zz«J BeJezz7zz«g
Je; Pr/e;terrzzte;. Sze wol/a, geteäteJ «zzz/

Jze to/)er7ge Prto;, e7«7ge K/Jrzz«ge»
to«ge«. P>7e rlzz;/zz7>rzz»ge« fzme« JezzZ-

/7cA er£e««e», J«;; mzz« ;7c/& toezz;;Z z;Z,
7« e7«em £«Ztvz'tozz«g;proze;; zzz ;teAe«.
Dzz; DeEzzme«; ;7e/)Z Je» Prze;terrzzZ Jezz7-
77c/> «/; Orgzz» Je; ez«e« Pre;/>;yter7zzm;,
Je;;e» r/)eo/og/;e/>e zz«J <przz7V/;c/)e Be-
JezzZzz«g 7m //. Pzzz7£zz«7;c/>e» Ko«zz7
JezzJ7e/>er tovorge/>o/>e« wzzrJe. D7e
K/erzz;£o»greg«z7o» vertogr, Jd;; 7« /e-
Jem B7;Zzzm e7» Pr/e;terrzzZ tote/je«
mzz;;, Jd;; er w7r<è/7e7) Jd; gzzwze Pre;-
T^ter/zzm repr«;e«z7er/, Jd;; er Jze Azz/-
gzz^e Äd7, Jem iB7;c7îo/ 7« Jer Eez7zz»g Je;
B7;7zzm; i>e7zzz;te7>e« zz»J Jd;; er Je« er-

p/<2/£

Je; B7;c7)o/; e7»«7mmZ.

ÜEer J7e 7>7;/>er7ge» Be;z7mmzz«ge« 7)7«-

dzz; torezE; Jd; Dotome»; vor, Jd;; J7e
AfeErto/ Jer AI7/g/7eJer Je; Prz'eteemzte;
gew«E/? wzrJ. E; too«Z, Jd;; Jer Pr7e;ter-
r»; /zzr d//e wz'etoge« Enzge» Jer Ztozzm;-
/ez7zz»g, «7cE/ «zzr /zzr Pr7e;ter/rdge« zzz-

' Dekr. «Presbyterorum ordinis» N. 1.
« Ebda. N. 15.
» Ebda. N. 7.

;te'«J7g 7;Z. /« wetoem Jterto/»7; Pr7e-

;ter- zz«J Eee/rorger«; zzz e7«d«Jer ;Ze-

Âe«, w/rJ /ez'Jer «zto «d'Aer toZz'mmZ.
Dd Pr7e;/er- 7z«J tSee/rorgenzZ 7« ver;c£7e-
Je«e« Ko»z7/;Jotome»te« 7>e;cT>/o;;e»

zczzrJe«, zz«J Jd ver;e/>7eJe«e pJp;J7cEe
Ko»gregzz;7o»e« /zzr J7e;e PdZe zzz;Z««J7g

;7«J, ,m«to ;7cä «oe/> 7mmer ez« AD»ge7

d« KoorJ7»«;7o» £>emer£to.

Der Pr7e;/errzzZ zvz'rj we7terE7« gr/z«J-
;<Z'Zz/zc/> d/r èerdZe»Je; Org«» £ö»z/p7erZ.
Dd; Do^zzme«/ ;7e7)Z d^er 7>ere7Z; vor, Jd;;
Jem Pr7e;terrdZ JzzrcÄ dJgemez'«e; /èz'rcè-

/7eÂe; Ge;ete oJer Be;r7r«»zzz«^ Je;
B7;c7)o/; zr« E7»ze7/d// E«r.rc/)e7Jzz«g;vo//-
mdcÂ7 «èertedge« zverJe« £d««, J7e dzzeA

/zzr Je» B7;cÂo/ ver7)7«J/7c7)e Be;eÄ/zz;;e

ermög/7cT)7. 5owe7; wTr èe^d««; 7;;, 7>e-

/d;;Z ;7e7) dZzeA J7e ,7Co»zz«7;;7o« /zzr J7e

Er«ezzerzz«g Je; CoJex »zz7 J7e;er zMö^-
77c7)^e7z,

Dze Erd^e, wetoe ^zz/gd^e« Je»z Do»z-
^d/)7ze7 verTJezPe», er/dÄr; ^e7«e ez'^e«/-
77e7?e Lö;zz«£. Der Pr7e;ZerrdZ «vz'rJ d/;
er;te; Berd7zz«g;orgd« Je; E7;c7)o/; ge-
;eT>e«, Jd; d7/e7« d/; «B7;c7)o'//7c7)er .Se-

»d7» éeze7cA«e/ zverJe« Jdr/. Dd; Dom-
7;d/>7te7 ieto/ vor dJem ;e7«e TCom^eZe«-
ze« 7« Jer 5eJ7;vd£d«z èe7. E; 7;Z d£er
vor^e;e7>e«, Jzz;; J7e Erdge Jer Ste//zz»g
Je; Dom^d^)z7e/; werter ;zzzJ7er/ zvzrJ.
Po» BeJezzZzz«^ ^ö««Ze Jze Be;/7mmzz»g
;e7«, Jd;; Jze B7;cT)o/;<êo»/ere«ze» Je»
Pr7e;ZerrdZe« J7e BeAd«J/zz»g vo« 7>eJezz-

Ze«Jere« Erd^e« vor;c7)/d^e«. Dze Ü£er-
Zrd^zz«^ vo« vermeÄr7e« Kom^e/ewze«
d« J7e B7;c7)o/;^o«/ere«ze» /orJerZ Jd;
.SVzzJzzzw Jer Erdge ez'«er 7e;;ere« Alög-
77eÄ^e7z Jer 7Vt7/Z>erdZzz«^ (vo« Prz'e;Zer«
zz«J Ldz'e» dzz/ J7e;er Eée«e.

/vo Ezzrer

Einleitung

1. Dank ihrer heiligen Weihe und der
Sendung, die sie von den Bischöfen er-
halten, werden die Priester «berufen, dem
Lehrer, Priester und König Ghristus, zu
dienen, an dessen Aufgabe, die Kirche
hier auf Erden unablässig als Volk Gottes,
Leib Christi und Tempel des Heiligen
Geistes aufzubauen, sie Anteil haben» '.
Da also der Dienst der Priester nur in der
hierarchischen Gemeinschaft der ganzen
Kirche erfüllt werden kann*, «vermag
kein Priester seine Sendung für sich
allein und gewissermassen als Einzel-
gänger richtig zu erRillen; das ist nur
möglich, wenn er seine Kräfte mit denen
der andern Priester unter der Führung
derer, die an der Spitze der Kirche stehen,
verbindet» '.
Sollen sich sodann die Bischöfe, die nach

Aus dem Inhalt:

Z7nèzzto;cto7/>o« Jer
K/efzz;^o«gregzzz7o» «to J7e Pf7e;terai'te

P7to/>e/>f zzz Je« 7/f;£rzz«ge«

Der toge IPfeg Je; Hzz;£«zz;
Jer Ezzzer«er TÄeo/ogz'toe« E«tote'Z

E7»e «ezze C7>r/;te/ogze3

Der Pe/7g7o«;zz«terr7to 7m f/m/>rzzc/>

Jer Eezzz7ge« Sctoe

Af/z IPärte« zz»J IPzrie« 7« J7e Zzzizz«/r

Hzz; Jem Le£e» zz«;erer B7;Z«mer

Hm7/7c/ier 7ez7
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erlangter kanonischer Sendling» die ihn-
en anvertrauten Ortskirchen als Stellver-
treter und Abgeordnete Christi regie-
ren» ihrer Pflicht, einen Teil des Gottes-
volkes zu weiden, richtig widmen kön-

nen, so müssen sie Priester als notwendi-
ge Helfer annehmen*; diese sind in der

Übung ihres Cienstes von den Bischöfen
abhängig, mit denen sie in der Ehre des

Priestertums verbunden sind ®.

Die zum Dienst am Volke berufenen
Priester bilden mit ihrem Bisohof eine
einzige Priesterschaft, die freilich für ver-
schiedene Aufgaben bestimmt ist L Es be-

9teht daher in jedem Bistum zwischen
dem Bischof und allen Priestern eine
hierarchische Gemeinschaft®, die sie eng
verbindet und zu einer Familie macht,
deren Vater der Bischof ist
2. Diese innige Gemeinschaft hat das

zweite Vatiikankonzil in verschiedenen
Dokumenten dargelegt und erläutert, um
so die Zeichen der Zeit zu deuten. In
unserer Zeit, wo die apostolischen Be-

mühungen die volle Vereinigung aller
christlidhen Kräfte verlangen und die
Kirche von so vielen und grossen Drang-
salen bestürmt wird, sieht jedermann ein,
dass die Einheit der Diener des Heilig-
turns eine dringende Forderung ist, Aus
dieser im Sakramente begründeten Ein-
heit .muss eine Einheit der Herzen wer-
den, die sich auf die gegenseitige Liebe
stützt Nur so kann ein gemeinsames
pastorales Handeln entstehen, das die

ganze Diözese mit all ihren Problemen
umfasst. Wenn und insofern dies ver-
wirklicht wird, darf man hoffen, dass die
Priester ihren Willen mit dem des

Bischofs vereinen, sodass ihr Wirken
reicher und wirksamer wird.

Neues Beratungsorgan des Bischofs

3. Die kanonische Gesetzgebung, die sich
mit der Leitung der einzelnen Ortskir-
chen ibefasste, sah immer ein beratendes
Gremium vor, das vor allem aus Prie-
stern bestand, dessen Ansicht die Bischöfe
zu hören und dessen Zustimmung zu er-
langen sie in gewissen wichtigeren Din-
gen verpflichtet waren. Der C. J. C. be-

stimmt heute für die verschiedenen Not-
wendigkeiten der Leitung einer Diözese
verschiedene Hilfsorgane für den Bischof,
z. B. die Diözesansynode, die Synodal-
examinatoren, die beratenden Pfarrer, das

Kathedralkapitel, die Körperschaft der

Konsultoren, den Verwaltungsrat des

Bistums usw.
Was in früheren Jahrhunderten einfach
als Postulat oder Erfordernis für die rieh-
tige, weise Leitung erschien, wurde vom
zweiten Vatikankonzil dank seiner tiefe-
ren Erforschung der Natur der KirChe
auch theologisch untermauert. Die hl.
Synode lehrt uns, dass zwischen dem
Bischof und seinen Priestern in den ein-
zelnen Kirchen eine hierarchische Ge-
meinschaft besteht, dank welcher der

Bischof und die Priester am gleichen
Priestertum und am gleichen Dienste teil-
haben, wenn auch auf verschiedenen Stu-
fen die durch die erhaltene Weihe und
die kanonische Sendung bestimmt wer-
den. Auf diesen Voraussetzungen fussend
bestimmte das gleiche Konzil seiner pa-
storalen Einstellung gemäss, diese ein-
heitliche Sendung solle durch ein neues
beratendes Organ zum Wohl der Diözese
eingesetzt werden: «Es soll auf eine Art,
die den heutigen Gegebenheiten und
Notwendigkeiten entspricht, sowie in ei-
ner Form und nach Normen, die das

Recht bestimmen wird, ein Gremium
von Priestern geschaffen werden, welches
die Geistlichkeit vertritt und mit seinen
Ratschlägen den Bischof in der Regie-

rung der Diözese wirksam unterstützen
kann» V
Diesem Wunsch des Konzils entsprach
Papst Paul VI., indem er in seinem Rund-
schreiben «Ecclesiae Sanctae» anordnete,
es solle in jedem Bistum die genannte
Gruppe unter dem Namen «Priesterrat»
gegründet werden H Dieses Ausführungs-
gesetz, das als Versuch erlassen ist, ent-
hält über die Zusammensetzung, die Zu-
ständigkeit und Funktion dieses Rates nur
wenige Bestimmungen. Es verfolgt damit
den Zweck, der Entwicklung dieses neuen
Organs die nötige Freizügigkeit zu ge-
währen.

Die Plenarkongregation
4. Nachdem seit der Veröffentlichung des
erwähnten Gesetzes mehr als zwei Jahre

vergangen waren, richtete die Kleruskon-

gregation, die beauftragt ist, über die Prie-
sterräte zu wachen am 15. Januar 1969
der Absidht des Gesetzes gemäss '* an die
Präsidenten der Bischofskonferenzen das

Ersuchen, die Bischöfe möchten ihre Be-
dbaeboungen und Bemerkungen über die
Ergebnisse, die die Versuche mit diesem

neuen Organ zeitigten, dieser Kongrega-
tion zukommen lassen. Nachdem diese

Berichte mit den Statuten der Räte aus
fast allen Kirchenprovinzen, die dem ge-
wohnlichen Recht unterstehen, bei der

Kongregation eingegangen waren, hielt
sie nach Beratung mit ihren Konsultoren
am 10. Oktober 1969 ihre Vollversamm-
lung ab, um die wichtigsten Probleme der

genannten Einrichtung zu erörtern. Ihre
Entscheidungen werden im folgenden
kurz dargelegt.

Die Pflicht, Priesterräte zu gründen

5. Zweck und Aufgabe des Priesterrates

ergeben sich notwendig aus der hierarchi-
sdhen Gemeinschaft, die Bischof und Prie-

ster miteinander verbindet, und bringen
sie gewissermassen durch ihre Institution
zum Ausdruck. Daher wird die Bildung
eines Priesterrates in jeder Diözese nach

den im Motu proprio «Ecclesiae Sanctae»

dargelegten Grundsätzen als verpflichtend
vorgesdhrieben.

Diese Verpflichtung entspricht den Be-
dürfnissen unserer Zeit. Denn es ist heute
überaus angezeigt und nützlich, dass zwi-
sehen Bischof und Priestern ein Organ
für die gemeinsame Aussprache oder den
Dialog besteht. Diese Nützlichkeit tritt in
sehr vielen Antworten der Bischöfe an
die Kongregation zutage: die Fühlung-
nähme mit den Priestern wird leichter;
man gelangt besser zur Kenntnis ihrer
Ansichten und Wünsche; man erlangt ge-
nauere Kenntnisse vom Stand des
Bistums; die verschiedenen Erfahrungen
werden besser mitgeteilt; die Bedürfnisse
der Hirten und der Herde treten klarer
zutage; die apostolischen Unternehmun-
gen, die den heutigen Umständen ent-
sprechen, lassen sich passender planen;
in der gemeinsamen Arbeit lassen sich
endlich die Schwierigkeiten sachgerecht
lösen oder wenigstens darlegen.

Zusammensetzung des Priesterrates
6. Der Priesterrat muss die Priesterschaft
des ganzen Bistums zum Ausdruck brin-
gen. Diese Forderung wird nach Ansicht
der Biisdhöfe und der Vollversammlung
umso vollkommener verwirklicht, je voll-
ständiger die Ansichten und Erfährungen
der Priester dargelegt werden. Daher
wird der Rat tatsächlich stellvertretend
sein, wenn in ihm nach Möglichkeit ver-
treten sind: a) die verschiedenen Dienst-
stufen (Pfarrer, Kooperatoren, Kapläne,
usw.); b) die pastoralen Gegenden oder
Zonen des Bistums; c) die verschiedenen
Altersstufen (Generationen) der Priester.
Wenn bei dieser Zusammensetzung des

Rates Schwierigkeiten entstehen, scheint
eine proportionsmässige Vertretung nach
den hauptsächlichsten Dienststufen der
Priester am empfehlenswertesten zu sein.
Auch die Ordenisleute, die im Bistum
Seelsorge ausüben oder sich unter der
Jurisdiktion des Bischofs den Werken
des Apostolats widmen, können Mitglie-
der des Priesterrates 'sein
7. Die Art, die Mitglieder des Rates zu
ernennen, ist den Bischöfen anheimge-
stellt". Wie sich jedoch aus ihren Be-
richten ergibt, haben sie fast ausnahm«-
los beschlossen, ein beträchtlicher Teil
der Mitglieder solle durch freie Wahl
der Priester bestimmt werden. Die Voll-

' Konst. «Lumen gentium» N. 27.
® Dekr. «Presbyterorum ordinis» N. 7.
"Konst. «Lumen gentium» N. 28.
' Konst. «Lumen gentium» N. 28; Dekr.

«Presbyterorum ordinis» N. 8.
"Dekr. «Presbyterorum ordinis» N. 7.
"Dekr. «Christus Dominus» N. 28.
Dekr. «Presbyterorum ordinis» N. 8.

" Dekr. «Christus Dominus» N. 28; Dekr.

«Presbyterorum ordinis» N 7.

"Dekr. «Presbyterorum ordinis» N. 7.

'•'AAS 58 (1966) S. 776 f.
** Apostol. Konst. «Regimini Ecclesiae univer-

sue» N. 68; AAS 59 (1967) S. 68.

'"Motu proprio «Ecclesiae Sanctae» Prooe-

miitm.
"'Motu proprio «Ecclesiae Sanctae» 1, 15, § 2.

"Ebda. I, 15, § 1.

286



Versammlung der Kongregation entschied

sodann, die Mehrzahl der Mitglieder sei

durch Abstimmung aller Priester zu wä'h-

len
Die übrigen Mitglieder werden direkt
vom Bischof ernannt oder sind ipso facto

Mitglieder, um das Amt, das sie inne-
haben, im Rat zu vertreten (z. B. der

Generalvikar, der Seminarrektor etc.).
Diese Zusammensetzung aus Mitgliedern,
die von den Priestern gewählt werden,
solchen, die der Bischof ernennt und sol-

chen, die ihr Amt dazu bestimmt, wird
einerseits das Vertrauen der Priester näh-

ren, die sich im Rat vertreten fühlen, an-
derseits dem Bischof Sicherheit zur Be-

Währung des Gleichgewichts geben; sie

bietet auch die Möglichkeit, die stellver-
tretende Natur des Rates zuweilen noch
besser zum Ausdruck zu bringen.

Zuständigkeit des Priesterrates

8. Der Priesterrat list befugt, dem
Bischof in der Leitung der Diözese mit
Ratschlägen beizustehen. Deshalb sollen
die gewichtigeren Probleme, die die Hei-
ligung der Gläubigen oder die Lehre, die
ihnen vorzutragen ist, oder die Regierung
des Bistums im allgemeinen betreffen,
vom Rat 'behandelt werden, wenn der
Bischof sie i'hm vorlegt oder wenigstens
ihre Behandlung gestattet. Im einen wie
im andern Fall wird der Bischof darauf
bedacht sein, dass die allgemeinen Ge-
setze der Kirche beobachtet werden.

Da der Rat die Vertretung der ganzen
Priesterschaft des Bistums bildet, ist er
zur Förderung i'hres Gesamtwahls einge-
setzt. Daher kann er alle P-rübleme be-
handeln, die rechtmässig zugelassen sind,
nicht nur die, welche das Leben der Prie-
ster betreffen und zwar als Probleme des

Priesterdienstes, den sie zum Besten der
kirchlichen Gemeinschaft leisten.
Dem Rat kommt es im allgemeinen zu,
Normen, die man vielleicht aufstellen
sollte, anzuraten und grundsätzliche Fra-

gen vorzulegen. Dagegen fallen Verhand-
lungen über Fragen nicht in seinen Be-
reich, die ihrer Natur nach ein zurück-
haltendes Vorgehen verlangen, wie dies
zum Beispiel für die Übertragung von
Ämtern der Fall ist.
9. Der Priesterrat ist eine besondere, be-
ratende Körperschaft. Das bedeutet, dass

er kein Beschlussrecht hat. Es liegt also
nicht in seiner Befugnis, Entscheidungen
zu treffen, die den Bischof binden, ausser

wo das allgemeine Kirchenrecht anders
oder der Bischof dem Rat in einzelnen
Fällen Beschlussrecht gibt. Er wird je-
doch als besondere beratende Körper-
schaff bezeichnet, weil er seiner Natur
nach und durch die Art seines Vorgehens
die andern Organe dieser Art überragt.
Denn dieser Rat, der das Zeichen der
hierarchischen Gemeinschaft bildet, ent-
hält seiner Natur nach die Forderung,
dass die Beratungen zum Wohl der Diö-

zese, im Verein mit dem Bischof und nie

gegen ihn gepflegt werden, also aus ei-

nem Bemühen heraus, das ihm und den

Ratsmitgliedern gemeinsam ist. Dies ist
die Forderung des Konzils, die das Motu
proprio «Ecclesiae Sanctae» mit den
Worten unterstreicht: «In diesem Rat
soll der Bischof seine Priester anhören, zu
Rate ziehen, mit ihnen die Dinge bespre-
Chen, welche die Notwendigkeiten des
Pastoraldienstes und das Wohl des
Bistums betreffen»
Dieses gemeinsame Bemühen, bei dem
Ansichten und Erfahrungen über Pro-
bleme mitgeteilt, pastorale Notwendig-
keiten vorgetragen, Gründe erwogen und
Vorschläge gemacht werden, verlangt auf
beiden Seiten, dass die Geister richtig
bereit und zutiefst von Demut und Ge-
duld beseelt sind.
Nach der Erledigung dieser gemeinsamen
Aufgabe steht die Entscheidung dem
Bischof zu, der die persönliche Verant-
wortung für den ihm anvertrauten Teil
des Gottesvolkes trägt Daher bedeutet
die Tätigkeit des Rates für die Verant-
wortung des Bischofs eine Unterstützung;
sie kann jedoch nicht an seine Stelle tre-
ten.
10. Aus diesen Erwägungen haben die
Väter der Plenarkongregation entschie-
den, der Titel und die Aufgabe, «Senat
des Bischofs in der Leitung der Diözese»
zu sein, komme einzig dem Priesterrat
zu
Was aber den alten Senat des Bischofs
betrifft, nämlich das Domkapitel (wo ein
solches besteht) und die Konsu'ltorenf wo
eine solche Körperschaft vorhanden ist),
hat sich die Generalkongregation an die
Verfügungen des Motu proprio «Eccle-
siae sanctae» gehalten, das entscheidet,
diese Institutionen sollen ihre Aufgabe
und Zuständigkeit behalten, bis für sie
eine Reform erfolgt
Da aber die Gegebenheiten, die die ge-
schichtliche Entwicklung der Domkapitel
mit sich gebracht haben, in den versChie-
denen Gebieten der Kirche nicht gleich
sind, wird es Aufgabe der Bischofskon-
ferenzen sein, sich über die Erneuerung
der Domkapitel und die Reform oder Be-

stätigung der Konsultorengruppen auszu-
sprechen.
Bis nun das kirchliche Gesetzbuch neu
gestaltet ist, hört der Priesterrat bei Sed'is-

Vakanz des Bischofsamtes zu bestehen
auf-". Daher wird das Domkapitel oder
die Konsultorengemeinschaft - ausser

wenn Rom etwas anderes anordnet -
nach den Bestimmungen der Canones
429-444 und 427 des Codex Juris Cano-
nici, die in Kraft bleiben, einen Kapi-
telsvikar aufstellen.

Folgerungen
1. Im Hinblick auf all dies ersucht die
Kleruskongregation dringend:
a) Wo noch kein Priesterrat besteht,

möge man sobald als möglich ihn bilden
und ihm Titel und Aufgabe eines bischöf-
liehen Senats übet tragen,
b) Jeder Priesterrat möge seine eigenen
Statuten aufstellen, die der Billigung des

Bischofs bedürfen; man möge dabei den

Ausführungen dieses Schreibens Rech-

nung tragen.
II. Wo es dagegen angezeigt ist, dass die

zur Konferenz vereinigten Bischöfe hin-
sichtlich des Priesterrates gemeinsame Be-

schlösse fassen ersucht die gleiche Kon-

gregation:
a) Die Bischofskonferenz möge Hinweise
auf die wichtigeren Fragen geben, die

vom Priesterrat zu behandeln sind;
b) Ebenso möge die Bischofskonferenz
auf geeignete Weise Normen über die

Ver'handlungsweise des Priesterrates, die

periodische Abhaltung seiner Versamm-

lungen, seine Zusammenarbeit mit an-
dem beratenden Körperschaften, die För-

derung seiner Beziehungen mit allen
Priestern des Bistums vorschlagen.
III. Endlich ersucht die unterzeichnete

Kongregation alle Bischofskonferenzen,
ihr Votum über die Domkapitel und die
Konsultorengemeinschaften, von denen
Oben (Nr. 10) die Rede ist, bis am 31.
Dezember 1970 ihr zuzustellen.
Mit diesen Ausführungen möchte die
unterzeichnete Kongregation die allge-
meinsten Grundsätze und Gesichtspunkte
darlegen, die sich aus den Berichten der
Bischofskonferenzen und den Beratungen
der Väter ergeben und den Bischöfen in
der Erfüllung ihrer schwierigen Aufgabe
behilflich sein können, insofern sie die
Bildung und das Vorgehen der Priester-
räte betrifft. Sie baut darauf, dass die
Bischofskonferenzen ihr über die diesbe-

züglichen Erfahrungen Mitteilung ma-
chen, damit sie sie in einer allfälligen
weiteren Plenarkongregation, die vor dem

Erscheinen des neuen Codex Juris Cano-

nici stattfinden würde, in Betracht ziehen

könnte.

Rom, 11. April 1970, am Festgedächtnis
des hl. Leo des Grossen

Perr/« Prt/rfzzwl,

z-o» H. P.)

Die Statuten des Rates, die vom Bischof zu
billigen sind, sollen den Wahlmodus
bestimmen entsprechend can. 160 f. und
Can. 294 des Codex Juris Canonici.
Dekt. «Christus Dominus« N. 28; Motu
proprio «Ecclesiae Sanctae» 1, 15, § 1-

so vgl. Dekr. «Christus Dominus» N. 11;
Konst. «Lumen gentium» N. 23.

'2' Vgl. Dekr. «Presbyterorum ordinis» N. 7;
Motu proprio «Ecclesiae sanctae» I, 15, § 1.

s* A. a. O. I, 1", § 2.
** Motu proprio «Ecclesiae Sanctae» I, 15,

§ 4; «ausser wenn in besonderen Fällen, die
von Rom zu billigen sind, der Kapitelsvikar
oder Apostolische Administrator ihn bestä-

tigt. Vgl. auch Apostol. Konstit. «Regimini
Ecclesiae universae» N. 68, § 4.

" Motu proprio «Ecclesiae Sanctae» I, 17,
§ 1.
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Rückkehr zu den Ursprüngen
Frühkirchliche Elemente in der erneuerten Kirche

Wie uns zahlreiche Soziologen versichern,
befindet sich der Gläubige in geiziger
Hinsicht heute wiederum in einer ähnli-
chen Situation wie die Christen des er-
sten, charismatischen Jahrhunderts: er
lebt in einer pluralistischen Gesellschaft
und ist in vielen Gegenden zu einer Zu-
sammenaribeit mit Heiden gezwungen,
was eine geregelte Ausübung der Religion
nach aussen hin beeinträchtigt. Gerade
diese Faktoren sind es, welche die heutige
Umstrukturierung und damit einen Neu-
besinn auf die Glaubwürdigkeit christ-
licher Lebenshaltung und eine Überprü-
fung der bestehenden Ordnung im reli-
giösen Bereich veranlassten. Das brachte
manche Neuerungen mit sich, die in ober-
flächlichen Urteilen oft als «progressiv»
bezeichnet oder kurzerhand als «Annä-
herung an diie Protestanten» abgetan wer-
den. In Wirklichkeit handelt es sich in
den meisten Fällen eben nicht um «Neue-

rungen» im eigentlichen Sinn, sondern
vielmehr um die Wiedereinführung ur-
sprünglicher, aber von zeitbedingten Ent-
Wicklungen verfälschter oder entstellter
Formen. Statt immer nur abwehrend von
protestantischem Einfluss zu reden, sollte
man diese Reformen einmal im Licht der
Heiligen Schrift und der frühchristlichen
Praxis betrachten und sie auf ihren evan-
gelischen Gehalt hin untersuchen. Dies
ist nicht immer leicht, da unserer Kennt-
nis der urkirchlichen Zustände des spar-
liehen Quellenmaterials wegen spürbare
Grenzen gesetzt sind.

In den Strukturen der Ortskirche

Vorab sind einige Asepkte des heutigen
Pfarreilebens zu unterstreichen, in denen
sich Züge der urchristlichen Gemeinschaf-
ten widerspiegeln. Da ist wohl einmal auf
die kommende Synode von 1972 hinzu-
weisen, die von den einzelnen Pfarreien
eine spontane Mitarbeit erwartet; denn
diese Synode soll ja von der Basis her, eben

von den Pfarreien aus, ausgebaut werden,
also nicht «von oben herab», wie das bis
vor wenigen Jahren für kirchliche Ange-
legenheiten als selbstverständlich galt.
Dies erfordert allerdings einen lebendigen
Gedankenaustausch und ein aktives Enga-

gement der einzelnen Gläubigen. Auf diese

Weise nähern sich unsere Pfarreien merk-
lieh der Geistigkeit der urchristlichen Ge-
meinden, von denen die Apostelgeschichte
berichtet: «Die Gläubigen waren ein Herz
und eine Seele» (4,32). Die gleiche Erfah-

rung tiefer Zusammengehörigkeit liegt der

Forderung nach einer Kirche der Armen
zugrunde. Wir werden da unweigerlich
an jenes gegenseitige Verantwortungsbe-
wusstsein erinnert, welches die Frühkirche
lebendig hielt. Dieses äusserte sich in einer

- allerdings freiwilligen - Gebrauchs-
und Gütergemeinschaft, indem sich die
Reichen nicht so sehr als Besitzer ihrer
Güter betrachteten, sondern vielmehr als
deren Verwalter. Mittelpunkt dieses ge-
meinsamen Lebens bildeten Gebet und
Eucharistiefeier: Die ersten Gläubigen
«hielten fest an der Lehre der Apostel,
an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und
am Gebet» (Apg 3,42). Wenn wir in un-
seren Pfarreien wiederum mehr Wert auf
eine lebendige Gemeinschaft unter den
Gläubigen legen, die sich auch in gegen-
seitigen Hilfeleistungen äussert, so be-

tonen wir damit eine Erscheinung, welche
für die Frühzeit des Christentums gerade-
zu wesentlich war.
Ein anderes für das erste Jahrhundert
charakteristisches Merkmal, dass näm-
lieh die Gemeinschaften eher Personen-
als Gebietsgemeinden sind, ist in der mo-
dernen Pfarreiorganisation kaum zu ver-
wirklichen. Der Frühkirche kommen wir
indessen näher, indem der Hauptakzent in
der Pfarreiaibeit wieder auf das christ-
liehe Leben und die Seelsorge und weni-
ger auf die Verwaltung gesetzt wird. Dies
soll durch die Reform des Kodex noch
begünstigt werden: man wird betonen,
dass eine kirchliche Gemeinschaft nicht
nur nach Rechtsgrundsätzen, sondern vor
allem nach den Forderungen der tätigen
Nächstenliebe geleitet werden muss. Das

gleiche Prinzip wurde übrigens von den
Orden bei der Erneuerung ihrer Konstitu-
tionen angewendet.

Im Lebensstil der kirchlichen Vorsteher

Eine Rückkehr zu den Ursprüngen macht
sich auch im veränderten Priesterbild be-
merkbar. Der Priester steht nicht (wie
man früher auf Grund seiner Weihe viel-
fach angenommen hat) ausserhalb oder

gar über seiner Gemeinde. «Die Priester
werden aus der Reihe der Menschen ge-
nommen. Allen begegnen sie deshalb als

ihren Brüdern» L Man sieht im Priester
wieder den Diener, der «allen alles wird»
(1 Kor 9,22). Das hat glücklicherweise
viel dazu beigetragen, die äussere Tren-

nung zwischen Klerus und Volk zu besei-

tigen, die sich im Lauf der Jahrhunderte
herausgebildet hatte. Neu betont wird
auch die «christologische Freiwilligkeit»
(H. U. von Balthasar; vgl. Jo 10,18),
während eine gewisse privilegierte Vor-
machtstellung, die der Klerus sich (oder
die Gläubigen ihm) eingeräumt hatte,
im Verschwinden begriffen ist.

Immer mehr strebt man auch jenes «ge-
meinsame Leben oder eine Art Lebens-

gemeinschaft» * unter Priestern an, wie
das in den Anfängen üblich war, als ein-
zelstehende Kleriker eine Ausnahme bil-

deten. In Rom beispielsweise kennt man
noch ums Jahr 300 keine isoliert leben-
den Kleriker. Immer sind es mindestens
zwei Priester, die zu jener Zeit zusam-
men an den dortigen rund zwanzig Titel-
kirchen wirken. Das II. Vatikanum hat
übrigens nicht gezögert, besonders dem
Klerus die Gütergemeinschaft der Ur-
kirche (Apg 2,42-47) als eine ideale Le-
bensform vor Augen zu halten: «Aber
auch ein gewisser gemeinschaftlicher Gü-
tergdbrauch, ähnlich der Gütergemein-
sdhaft, die in der Geschichte der Urkiröhe
so gepriesen wird, kann der Hirtenliebe
vorzüglich den Weg ebnen; durch diese
Lebensform können die Priester den Geist
der Armut, den Christus empfiehlt, in
lobenswerter Weise konkret verwirk-
liehen» ®.

Was endlich die fortdauernde Diskussion
um den Zölibat betrifft, so fehlen auch
hier keineswegs die Hinweise auf früh-
christliche Praktiken. Der Wert des jung-
fraulichen Lebens «um des Himmelrei-
ches willen» (Mt 19,22) wird nicht in
Frage gestellt; man betont lediglich, dass
die Urkirche keinerlei Zwangsverbindung
von Zölibat und Amt kannte. Es sei noch
darauf hingewiesen, dass weder die Worte
des Herrn noch jene des Apostels Pau-
lus, der wünscht, es möchten alle so sein
wie er (1 Kor 7,7; vgl. auch 32) einen
Bezug zum Priestertum erkennen lassen.

Allerdings muss man hier anfügen, dass

die Urkirche eine Einschränkung macht
für die Bischöfe und Diakone, die «nur
«'»rrwf verheiratet» sein dürfen (1 Tim
3,12; Tit 1,6).

Hier ist noch ein Konzilsbeschluss zu er-

wähnen, der eine unmittelbare Rückkehr
zu den Quellen bedeutet: die Wiederein-
führung des ständigen Diakonates, der
sich in der westlichen Kirche im Laufe
der Zeit so entwickelt hatte, dass er nur
mehr dem Namen nach an den früh-
christlichen Diakonat (Apg 6,1-6) er-
innerte. Da aber die diakonischen Auf-
gaben zu erfüllen sind - so überlegte man

- durfte die Kirche sich nicht länger der
sakramentalen Gnade des Diakonates be-
rauben. Etwas befremdend mag es aller-
dings wirken, dass schon das Konzil von
Trient die des Diakonates
betont hat, während das II. Vatikanum
nur von der Afög/fcMe«: der Wiederein-
führung spricht.

In der gelebten Liturgie des Gottesvolkes

Die gleiche Besinnung auf die evange-
lische Ursprünglichkeit hat sich in der

Liturgie vollzogen. Die Sprache ist wie-
derum jene des Volkes geworden; es hat
nicht mehr den Anschein, der Priester
«lese» die Messe «privat» für sich. Die
aktive Teilnahme äller weist in beson-

* Presbyterorum ordinis 3-
2 Ebd. 8.
» Ebd. 17.
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derer Weise hin auf die Gemeinschaft
der Gläubigen. Der Priester steht den An-
wesenden gegenüber; sie sind um ihn
versammelt, wie in den urchristlichen Ge-

meinden alle sich um die Apostel schar-

ten (Apg 20,7-12). Während man früher
in der Messe fast ausschliesslich das 0/>/er
sah, betont man heute auch den AU/>/-

oWaUer; die Messe wird beides: O/t/er-

Diese Akzentverschiebungen zeitigten ei-

nige Begleiterscheinungen, die wir ihrer-
seits schon in der Kirche des ersten Jahr-
hunderts vorfinden: dem Beispiel der
frühen Christen folgend, die alle den Leib
des Herrn empfingen, wenn sie zum
«Brotbrechen» (Apg 2,42; 20,7) versam-
melt waren, empfiehlt die Kirche wie-
derum die «vollkommenere Teilnahme
an der Messe, bei der die Gläubigen nach
der Kommunion des Priesters aus dersel-
ben Opferfeier den Leib des Herrn ent-
gegennehmen»''. Dabei kann die Kom-
munion unter beiden Gestalten emp-
fangen werden ®. Die Handkommunion
bedeutet ebenfalls nichts Neues; sie galt
in den frühchristlichen Gemeinden und
noch lange später als etwas völlig Selbst-
verständliches. Überdies wurde das kon-
sekrierte Brot den Gläubigen zum Ge-
nuss mit nach Hause gegeben". Was den
Friedenskuss vor der Kommunion be-

trifft, den das neue Ordo an sich auch
für die Gläubigen vorsieht, so wurde da-

mit eine sehr ausdrucksreiche Gepflogen-
heit der frühern Christen wieder aufge-
nommen. Um die Mitte des 2. Jahrhun-
derts jedenfalls war dieser Brauch schon
allgemein verbreitet, wie uns der heilige
Justin (+ 165) bezeugt'. Und wenn sich
in manchen Pfarreien die Gläubigen nach
der Messfeier im Pfarreiheim zum ge-
meinsamen Kaffee zusammenfinden, ist
das für die Pflege der Gemeinschaft sicher
sehr förderlich und erinnert unwillkür-
lieh an die Agape, das einfache Liebes-
mahl der christlichen Frühzeit. An man-
chen Orten neigt man heute im Hinblick
auf die ersten christlichen Gemeinschaf-
ten dazu, die Messe in Wohnungen zu
feiern. Diesen Brauch finden wir schon
in der Gemeinde von Jerusalem vor, von
der es ausdrücklich heisst: «Sie brachen
in den Häusern das Brot und genossen
ihre Speisen in Frohsinn und Schlichtheit
des Herzens» (Apg 2,46; vgl. auch 12,12;
16,40; 20,7-11). Die meisten Exegeten
sind sich einig, dass es sich hier nicht um
eine gewöhnliche Tischgemeinschaft han-
delt, sondern um das eucharistische Mahl.
Die ersten römischen Titelkirchen waren
ebenfalls Privathäuser. «Titulus» ist an-
fänglich die Anschrift des Hausbesitzers,
erst später der Name eines Märtyrers oder
eines Heiligen. Damals sahen sich die

•> Sacrosanctum Concilium 55.
« Ebd.
® Vgl. Cyprian, De lapsis 26.
* Apologia prima.

Christen allerdings gezwungen, ihre Ver-
Sammlungen in Wohnhäusern abzuhalten;
denn im Tempel konnten sie ja ihre Zu-
sammenkünfte nicht durchführen. Wenn
man heute mancherorts für die Euchari-
stiefeier die Wohnung der Kirche vor-
zieht, so ist wohl nichts dagegen einzu-
wenden, wenn das aus stichhaltigen pasto-
ralen Gründen und nicht einfach um des

liturgischen Experiments willen ge-
schieht.

In der Lebensnähe der Verkündigung

Ein Zurückfinden zu den Quellen stellen
wir auch in der theologischen Verkün-
digung fest. Exegeten und Dogmatiker
haben den Weg nicht nur zu den aposto-
tischen Schriften, sondern auch zu den

apostolischen Zeiten wiedergefunden.
Dass trotzdem - oder gerade deshalb -
gewisse Auseinandersetzungen innerhalb
der Kirche entstehen, darf keineswegs

verwundern. Derartige Spannungen tref-
fen wir ja bereits in den ersten Christen-
gemeinden. Die Apostelgeschichte (15,1
bis 29) und der Galaterbrief (2,11) re-
den eine deutliche Sprache.
Zurückkehren zu den Quellen bedeutet
immer zurückkehren zum Geist des Evan-

geliums. Denn wenn auf diese äussere

Reform nicht die innere Umkehr folgt,
würde dieses sich Besinnen auf die Ur-
Sprünge nichts sein als ein oberflächliches

Experimentieren, eine Flucht vor der ge-
genwärtigen Situation oder ein sentimen-
tales Bedürfnis nach alten Riten. Damit
wäre genau das Gegenteil von dem er-
reicht, was die heutige Rückkehr zu den

Quellen möchte, deren Ziel immer ein

pastorales bleibt: die Formung von Ge-

meinsohaften, die bereit sind, ein unver-
fälschtes Christentum zu leben.

/ore/ /zweite/

Der lange Weg des Ausbaus
der Luzerner Theologischen Fakultät

Anfänge und Ausbildung der
Schule der Jesuiten in Luzern

/Die Gründung einer theologischen Schule
in Luzern darf als eine Frucht der
Schweizerreise des hl. Karl Borromeo im
Sommer 1570 betrachtet werden. In sei-
nem Beilicht nach Rom hatte der Heilige
neben der Entsendung eines ständigen
Nuntius bei den katholischen Orten auch
vorgeschlagen, es sollte ein Seminar er-
richtet werden, um Priester heranzubil-
den. Karl Borromeo empfahl, die neue
Schule in Luzern zu errichten.
Am 7. August 1574 trafen die ersten
Jesuiten in Luzern ein. Die Anfänge des

Kollegiums waren bescheiden Im Zim-
mer eines Gasthauses begann 10 Tage
nach der Ankunft ein Pater mit einer
Klasse Schule zu halten. In den folgenden
Jalhren kamen drei weitere Klassen dazu.
In Luzern wünschte man sich nicht bloss
ein Gymnasium, sondern auch ein Ly-
zeum und eine theologische Bildungsan-
stalt für den Klerus. Gerade eine solche
tat not, wenn ein erneuerter Klerus her-
angebildet werden sollte. Ein erster
Schritt dazu wurde gemacht, als vorüber-
gehend 1586 Vorträge über Moraltheo-
logie eingeführt wurden. Diese waren
nicht für die Studenten, sondern den
fehl'baren Weltklerus bestimmt. Nuntius
Santortio verpflichtete denn auch die
Geistlichen, den Vorlesungen über Moral-
kasus beizuwohnen.
In der Folgezeit wurden durch Gönner
die materiellen Grundlagen für den Aus-
bau der Schule der Jesuiten bereit ge-

stellt. Am 1. Juili 1600 war man soweit,
dass zwischen dem Orden und der Stadt
Luzern der Vertrag geschlossen werden
konnte, der für die Zukunft der Schule
entscheidend war. Die Väter der Gesell-
schaft Jesu verpflichteten sich darin, zur
bereits bestehenden Schule die drei Kurse
Rhetorik, Dialektik und Casus conscien-
tiae zu übernehmen. Das war die Geburts-
stunde der Philosophisch-theologischen
Hochschule in Luzern.
Noch mehrere Jahrzehnte sollten verge-
hen, bis in Luzern ein vollständiger theo-
logischer Kurs doziert wurde. Den äus-

sern Anstoss, die Schule der Jesuiten aus-
zubauen, gaben die Ereignisse des Dreis-
sigjäbrigen Krieges, der seine Wellen
bis in das Innere der Schweiz warf. Als
die schwedischen Truppen 1631 bis nach
Süddeutschland vordrangen, flohen viele
Lehrer und Schüler der gefährdeten süd-
deutschen Jesuitenkollegien nach Luzern.
Zum Unglück brach 1635 in Deutsch-
land noch die Pest aus. Wieder wander-
ten neue Schüler in die Schweiz ab. Ihre
Zahl wuchs in Luzern gegen Ende der

vierziger Jahre auf etwa 500. Das hatte
zur Folge, dass zuerst die Philosophie
ausgebaut wurde. Nacheinander wurden
zwei Lehrstühle durch private Gönner er-
richtet; eine dritte Professur kam 1645
dazu.

' Über die Anfänge des Kollegiums der Je-
Suiten in Luzern und die erste Wirksamkeit
der Väter der Gesellschaft Jesu orientiert
das Werk von Se/wlra» Grater, Geschichte
des Kantons Luzern im 16. und 17. Jahr-
hundert (Luzern 1945) 152—-166.
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Gleichzeitig wurden auch Lehrkanzeln für
den Unterricht in der Theologie gegrün-
det. Auf die Initiative des Nuntius Far-

nese dozierte in Luzern seit dem Herbst
1641 ein Professor Kontroverstheologie.
Fünf Jahre später erlaubte der Rat den

Jesuiten, die Theologie in den Lehrplan
aufzunehmen. So begannen im Herbst
1646 zwei neue Professoren die schölasti-
sehe T'heölogie «academico ritu» zu do-
Bieren. Prop9t Jost Knab von St. Leode-

gar und andere Stifter spendeten die not-
wendigen Gelder, um die Lehrstühle zu
dotieren.

Bemühungen um das
Promotionsrecht der Akademie in
Luzern

Die höhere Schule Luzerns war schon vor
1650 faktisch unter die Akademien vor-
gerückt. Was lag näher, als ihr auch alle
Rechte und Privilegien einer Akademie
zu sichern? Am 3. September 1647 rieh-
ceten Scbultheiss und Rat von Luzern an
Papst Innozenz X. die Bitte, ihre Lehr-
anstalten als Akademie zu bestätigen und
ihr das Recht zu verleihen, die akademi-
sehen Grade zu erteilen L Der Papst wies
d'ie Angelegenheit an die Propaganda-
Kongregation, die für die konfessionell
gemischten Länder zuständig war. Das
Luzerner Gesuch wurde in drei Sitzungen
behandelt. Der Nuntius in Luzern wurde
um seine Meinung befragt. Er äusserte
sich im empfehlenden Sinne. So empfahl
die Kongregation am 22. Juni 1648 dem
Papst dem Gesuch der Luzerner zu ent-
sprechen, machte aber die Bedingung,
dass die Akademie unter die Jurisdiktion
des Nuntius gestellt werde. Aber die Je-
su'itèn lehnten das Visitationsrecht des

Nuntius entschieden ab. Eher wollten sie
auf eine päpstliche Bestätigung verzieh-

ten und sich mit dem Promotionsrecht
begnügen, wie es in den Privilegien des

Ordens enthalten sei.

Doch auch damit hatte es seine Schwie-

rigkeiten. Die bestehenden Akademien
der Jesuiten in Freiburg i. Br., Dillingen
und Ingolstadt bereiteten Widerstand,
wetil sie sich durch Luzern gefährdet
glaubten. Zudem war die Auswahl an

geeigneten Kräften in der Provinz nicht

gross. General Vincenzo Caraffa lehnte
das Ansuchen Luzerns zuerst ab. Dann
änderte er seine Haltung und ermächtigte
am 6. Februar 1649 d'ie Akademie in Lu-

zern, die Grade in Philosophie und Theo-
logie zu verleihen. Doch der Provlnzial
zögerte, von diesen Privilegien Gebrauch

zu machen. Er fürchtete, Papst und Nun-
tios könnten darob beleidigt sein.

* Im folgenden stütze ich mich auf die Dis-
sertation von worin die
Bemühungen um die Verleihung des Grad-
rechtes für die Akademie in Luzern auf
Grund der Quellen ausführlich behandelt
werden. Die Dissertation wird demnächst
im Druck erscheinen.

Schliesslich gab Caraffas Nachfolger, Ge-
neral Francesco Piccolomini, am 13. Fe-

bruar 1650 die Weisung, ohne Zustim-

mung des Nuntius in Luzern keine Grade

zu erteilen.
Trotz dieses negativen Entscheides besass

Luzern um die Mitte dos 17. Jahrhun-
derts bereits eine ansehnliche hohe
Schule. Sie umfasste sieben Lehrstühle:
zwei für scholastische Theologie, einen
Lehrstuhl für Heilige Schrift und Kontro-
verstheologre, einen für praktische Theo-
logie und drei Lehrstühle für Philosophie.
Diese älteste theologische Hochschule der
Schweiz durfte sich mit ähnlichen Lehr-
anstalten des Auslandes messen. So blieb
es im wesentlichen bis zur Aufhebung
des Jesuitenordens 1773.

Die Theologische Fakultät als
staatliche Institution

Durch das Breve Klemens XIV. «Domi-
nus ac Redemptor» vom 21. Juli 1773
wurde der Jesuitenorden aufgehoben. In
Luzern wurde die päpstliche Verfügung
im folgenden Jahr durchgeführt. Damit
begann für die theologische Lehranstalt
eine neue Etappe. Der Staat übernahm
die Theologische Fakultät, wie d'ie theo-

logische Abteilung im Schulplan von
1771 erstmals genannt wurde. Fortan war
sie eine staatliche Institution. Ein Teil
der früheren Jesuiten wirkten als Welt-
priester an der Schule weiter. Die Wirren
der Helvetik brachten die Fakultät dem
Untergang nahe.
Doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts er-
hob sie sich zu neuer Blüte. Sie ver-
dankte den Aufstieg vor allem dem be-

kannten Drei:gestirn Alois GLigler
(t 1823), Franz Geiger (+ 1843) und
Josef Widmer (J 1844). Von diesen

Theologen gingen Impulse auf den gan-
zen deutschen Sprachraum aus. Aus allen
Teilen der Schweiz fanden sich Schüler
in Luzern ein. Dem Einfluss dieser her-

vorragenden Luzerner Theologen war es

zu verdanken, dass die Mehrzahl der

Geistlichen in den folgenden Jahrzehnten
kirchentreu blieb.
Die Stellung des Luzerner Lyzeums als

staatliches Institut brachte es mit sich,
dass auch die theologische Abteilung der
Lehranstalt stark in die kirchenpoliti-
sehen Kämpfe des letzten Jahrhunderts
hineingezogen wurde. Die radikale Re-

gierung der Regenerationszeit entfernte
mehrere angesehene Professoren vom
Lehramt und ersetzte sie durch aufge-
klärte Männer. Dadurch sank das Anse-
hen der theologischen Lehranstalt. Viele
Studenten verliessan Luzern und wander-

ten an ausländische Hochschulen ab.

Als 1841 an Stelle des gestürzten radika-
len Regimes in Luzern eine neue Regie-

rung trat, glaubte vor allem ihr Haupt,
Joseph Leu, die Reorganisation des hö-
heren Schulwesens am besten durch die

Berufung der Jesuiten durchführen zu
können. Nach langen Verhandlungen
wurde 1844 den Vätern der Gesellschaft
Jesu die theologische Lehranstalt und das

Priesterseminar übergeben. Ihr Aufent-
halt war jedoch nur von kurzer Dauer.
Bereits 1847 mussten die Jesuiten nach
dem Zusammenbruch des Sonderbundes
ihr W'irkungsfeld wieder verlassen.
Abermals wurden Weltpbiestern die theo-
logiisdhen Lehrstühle übertragen. Doch die
Nachwehen der ausgestandenen Kämpfe
machten sich noch lange bemerkbar. Erst
nach dem Kulturkampf sollte wieder
eine Periode des Aufstieges beginnen.
Die neue Aera begann für die Luzerner
theologische Lehranstalt, als der aus Solo-
tburn vertriebene Bischof Eugen Lachat
1878 das freie Priesterseminar des Bi-
stums Basel von Solochurn nach Luzern
verlegte. Das hinter der Hofkirche er-
richtete Seminargelbäude wurde 1883 von
den Alumnen bezogen. Auf Weisung des
Bischofs besuchten diese anfänglich die
Vorlesungen der Professoren der Fakül-
tät ausserhalb des Priesterseminars. We-
tilge Jahre später (1888) wurden die
theologischen Vorlesungen in das neue
Priesterseminar verlegt, das 1896 und
1922 durch den Bau von zwei neuen Flii-
geln erweitert wurde.
Auch jetzt sorgte der Staat Luzern noch
weiter für die Theologische Fakultät. Das
Priesterseminar berührte ihn als Stand
des Bistums Basel, die Fakultät jedoch als
Erbe des Stadtstaates Luzern. Doch
herrschten infolge des symbiorischen Zu-
sammenwadhsens von Priestersemlinar
und Fakultät vielfach in der Öffentlich-
keit verworrene Ansichten über die bei-
den Körperschaften.
Grosse Verdienste um den Wissenschaft-
liehen Ausbau der theologischen Lehran-
stalt erwarb sich Bischof Jakobus Stamm-
1er (1906-25). Seine Studienordnung von
1907 wurde für die theologischen Studien
im Bistum Basel grundlegend. Das kan-
tonale Erziehungsgesetz vom Jahre 1910
löste die Fakultät von der engen Verbin-
clung mit dem Lyzeum der Kantonsschule
und gab ihr eine freiere, selbständigere
Stellung und einen eigenen Rektor. Im
Zusammenhang mit der Neuordnung des

kirchlichen Studienwesens durch die Kon-
sticucion «Deus scienciarum Dominus»
bestätigte Pius XI. durch Breve vom 24.

Januar 1938 der theologischen Lehran-
stalt in Luzern den Titel «Fakultät», ohne

ihr das Recht zu gewähren, die akademi-
sehen Grade zu verleihen, um das sie
auch nicht nachgesucht hatte.

Planmässiger Ausbau ebnete den
Weg

Bald nach dem Zweiten Weltkrieg setz-

ten von selten der Fakultät die Bemü-
hungen ein, das Gradrecht zu erhalten.
Andässlich der Feier der Heiligsprechung
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Bruder Klausens in Rom empfing Kard'i-
nal Fi'zzardo am 19. Mai 1947 drei Lu-
zerner Regierungsräte begleitet von drei
Professoren, um die Frage des Ausbaus
der Fakultät zu besprechen. Wenn auch
d'ie ersten Bemühungen erfolglos blieben,
weckten sie doch das Interesse an der
Luzerner Fakultät und hielten es wach.
In tatkräftiger Weise und unter gros-
sen finanziellen Opfern wurde der Aus-
bau der Luzerner theologischen Hochschu-
Je von der Regierung gefördert. Schritt-
weise wurde die Fakultät den Erforder-
niissen einer theologischen Hochschule

angepasst. In den verschiedenen Diszipli-
nen wurden zusätzliche Lehrkräfte beru-
fen und neue Lehrstühle errichtet. So

wurde 1963 ein Lehrstuhl für Katechetik
geschaffen und das Katechetische Insti-
tut gegründet, das in einem dreijährigen
Kurs Katecheten und Katechetinnen auf
ihren Beruf vorbereitet. Die grossen For-
schungsgebiete der Dogmati,k und der
Moralrheologie wurde unter zwei voll-
amtliche Professoren aufgeteilt. Als die
Schweizerische Missionsgesellschaft Beth-
lehem sich 1969 entsohloss, dlie Ausbil-
dung der zukünftigen Missionare der
Theologischen Fakultät in Luzern anzu-
vertrauen, wurde auch die Mi'ssionswis-
senschaft in das Studienprogramm auf-
genommen. Ebenso erhielt die Pastoral-
théologie einen eigenen Dozenten, als
der Weihekurs des Bistums Basel im ver-
gangenen Herbst von Solothurn nach Lu-
zern zurückverlegt wurde. Heute unter-
richten in den kantonseigenen Räumen
der Alten Kaserne in Luzern, wo die
Fakultät seit 1966 vorübergehend unter-
gebracht ist, 11 vollamtliche Professoren,
während es vor sieben Jahren noch de-
ren 8 waren. Im ganzen zählt die Fakul-
tät heute 86 Hörer. Dazu kommen 44
Hörer des Katechetischen Instituts.
So bildet die Verleihung des Promotions-
rechtes die Krönung von jahrzehntelan-
gen Vorarbeiten. Damit wird die Schweiz
neben den sechs reformierten Fakultäten
und der chrisckatholischen Fakultät 'in
Bern eine zweite vollausgebaute katholi-
sehe Fakultät erhalten.
Die Prme^o«/ere»z, die zu Anlass der
Erteilung der akademischen Gradrechte
an die Fakultät am 12. Mai in Luzern
stattfand, stellte die Bedeutung dieses Er-
eignisses ins richtige Licht. Erziehungs-
direktor Dr. Hans Rogger, der die Ver-
treter der Presse zu dieser Konferenz ge-
laden hatte, betonte vor allem den Staat-
liehen Charakter der Luzerner theologi-
sehen Hochschule. Aber auch die Kirche
ist daran beteiligt. Ein Vertrag mit dem
Diözesanbischof regelt das gegenseitige
Verhältnis. So ist denn auch das Promo-
tionsrecht im gegenseitigen Einverneh-
men von Kirche und Staat verliehen wor-
den. Bischofsvikar Dr. Otto Wüst orten-
tierte hingehend über die Bemühungen
der Bischöfe von Basel, Franziskus von

Streng und Anton Hänggi, von den zu-
ständigen kirchlichen Stellen die akade-
mischen Gradrechte für die Luzerner
theologische Hochschule zu erhalten. Er
sprach aber auch von den Schwierigkei-
ten, die bei den kirchlichen Instanzen zu
überwinden waren. Von entscheidender
Bedeutung war, dass die Schweizerischen
Bischöfe nicht nur ihre Zustimmung aus-
sprachen, sondern am 13. März 1968 an
die damalige Studienkongregation das
formelle Gesuch um Erteilung der Grad-
rechte an die Fakultät Luzern stellten.
Rektor Dr. Schmid zeigte den Weg zum
Gradrecht auf und umriss dessen Bedeu-

tung für die Luzerner Fakultät. In deren
Namen sprach er den verdienten Dank

aus an den Oberhirten des Bistums,
Bischof Anton Hänggi und an die Re-
gierung des Kantons, vor allem an Er-
Ziehungsdirektor Dr. Rogger.
Mit der Verleihung des Promotionsrech-
tes ist eine wichtige Etappe im Ausbau
der ältesten theologischen Hochschule der
Schweiz erreicht. Sie legt der Fakultät
neue Aufgaben auf. Diese liegen vor
allem auf dem Gebiet der gegenseitigen
Förderung und Zusammenarbeit mit den

übrigen theologischen Sülldienzentren un-
seres Landes. In diesem S'inne können wir
der Theologischen Fakultät Luzern nur
Gottes Segen für ihr weiteres Wifken
wünschen.

/ofw»» fUp/iü FfZ/fger

Eine neue Christologie?
Zu einem Buch von Piet Schoonenberg

Piet Schoonenberg SJ, Professor der Dog-
mati'k an der Universität Nimwegen, ist
in den letzten Jahren auch im deutschen
Sprachgebiet bekannt geworden als Mit-
arbeitet am Holländischen Katechismus
und durch seinen Beitrag «Der Mensch
in der Sünde», im 2. Band von «Myste-
rium Salufis». Wenn auch sein neuestes
Werk «Ein Gott der Menschen» ', sicher
nicht nur Zustimmung finden wird, so

muss es doch als ein anregender und wei-
terführender Beitrag für die Christologie
angesehen werden. Der Verfasser ist sich
bewusst, dass er in seinem Buch noch
nicht das letzte Wort zu den ausseror-
dentlich schwierigen Fragen dieses theo-
logischen Traktates gesagt hat. Darum
schreibt er im Vorwort: «In beiden Stu-
dien (die dieses Buch umfasst), mehr
noch in der zweiten als in der ersten,
gehe ich suchend an die Arbeit. Deshalb
bin -ich dankbar für jede verständnisvolle
Kritik von Theologen sowie der gläubi-
gen christlichen Gemeinschaft» (S. 7).

Gott oder Mensch — eine falsche
Alternative

Das erste Kapitül des Buches ist eine
Hinfiihrung zum christologischen Thema.
Es geht aus von der Fragestellung des
berühmten Streites zwischen Thomisten
und Moliinisten und zeigt, dass beide Par-
teien von einer falschen Voraussetzung
ausgingen, nämlich der, dass Schöpfer
und Geschöpf Konkurrenten seien, dass

Gott weniger tätig sei, wo des Menschen
Aktivität grösser wird und umgekehrt.
Gegen diese falsche Alternative stellt
Schoonenberg dieThese auf: «Wollen wir
wirklich von Gott als Schöpfer reden,
müssen wlir ihn als denjenigen nennen,
der die ganze Welt zu einer seienden
und handelnden Welt macht. Er verwirk-

licht alles Endliche nicht nur in seinem

ganzen Wesen, sondern auch das Fort-
bestehen und die Tätigkeit des Endli-
chen» (S. 16).

Einwände gegen das chalkedonische
Modell

Schoonenberg ist nicht der Erste, der
Chalkedon nicht als Ende, sondern als

Anfang sieht. Schon 1954 schrieb Karl
Rahner: «Die klarste und deutlichste For-
mulierung, die geheiligste Formel, die
klassische Verdichtung der Jahrhunderte
währenden Arbeit der betenden, denken-
den und kämpfenden Kirche um die
Mysterien Gottes lebt also gerade davon,
dass sie Anfang und nicht Ende, Medium
und dicht Ziel ist, eine Wahrheit, die frei
macht für die immer grössere Wahr-
heit» 2. Die hauptsächlichsten Einwände,
die Schoonenberg vorbringt, nicht gegen
die Definition von Chalkedon, sondern

gegen das theologische Denken, das mehr
von Chalkedon ads von der Schrift aus-
geht, sind folgende: Es besteht in diesem
theologischen Modell die Gefahr, dass
das Göttliche und das Menschliche in
Koordination auftreten und zu zwei Na-
turen addiert werden, dass durch eine
allzu essentialistische Betrachtungsweise
die Unlio Hypostatica von der Soterio-
logie getrennt wird und dass so die Stel-

lung Christi in der Heilsgeschichte zu

wenig berücksichtigt und Christus als
Mensch entpersönlicht wird.

Der Mensch, der Gottes Sohn ist

Der letzte Einwand führt uns zum kriti-
sehen Punkt des Buches. Schoonenberg

' ,5Y£oo«e«£er£, Pre/.- Ein Gott der Menschen.
Einsiedeln, Benziger Verlag 1969, 204 Sei-
ten.

^ Schriften zur Theologie I, S. 169-
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meint, dass durch die traditionelle Lehre
von der Aufnahme der menschlichen Na-
tur Christi in die Personeinheit des Lo-

gos, das echte Menschsein Jesu verkürzt
werde. Er schreibt:
«Vor allem ist in unserer Auffassung
riicht die menschliche Natur enhyposta-
tisch in der göttlichen Person, sondern
die göttliche Natur enhypostatisch in der
menschlichen Person» (S. 92). Er hat das

chailkedonische Derikmodell,' nach dem
die menschliche Natur Christi in der
zweiten göttlichen Person subristiert, um-
gekehrt, und lässt die göttliche Natur in
der menschlichen Person Christi subsi-
stieren. Das drückt er so aus: «Wir sind

von der Enhypostasie der Menschheit im
Wort zur Enhypostasie des Wortes 'im
Menschen Jesus Christus gekommen»
(S. 95). Schooneniberg meint, die Auffas-

sung, nach der die Menschennatur des

Herrn kein eigenes Personsein habe, de-

gradiere die Menschheit Jesu zu einem
blossen «Instrument» des Wortes, denn
«Jesus ist dann keine menschliche Person
mit digener menschlicher Freiheit, eige-
ner menschlicher Entscheidung, eigener
menschlicher Initiative» (S. 146).
Etwas unklar sind die Äusserungen des

Verfassers über die Präexistenz des Wor-
tes und die Trinität. So in den folgenden
Ausführungen:

«Können wir sagen, dass Gott, insofern er
über seine Selbstgabe und Selbstoffenba-

rung in Christus und in den uns geschenkten
Geist hinausgeht, also in seiner Präexistenz
gegenüber clen Heilsmysterien und gegenüber
der ganzen Welt (eine Präexistenz, die kein
zeitliches Vorhergehen bedeutet, sondern le-

diglich ein zeitliches Bild für die Transzendenz
ist) -, können wir sagen, dass Gott in dieser
Transzendenz schon dreifaltig ist? Anschei-
nend können wir das nicht. Viele wollen aus
der Gottheit Christi und aus dem uns ge-
schenkten Geist auf eine präexistente Drei-
faltigkeit schliessen; aber sie tun das (bewusst
oder unbewusst) mittels eines Begriffs von
Gottes Unveränderlichkeit, der für Kritik
sehr anfällig ist. Deshalb lässt sich wohl nicht
mit Berechtigung sagen, dass Gott «schon» in
seiner Präexistenz dreifaltig ist. Aber ebenso-
wenig wäre es gerechtfertigt, die präexistente
Dreifaltigkeit zu verneinen; denn auch eine
solche Behauptung würde nicht von Gottes
Offenbarung in seiner Heilsökonomie gedeckt»
(S. 88).

Muss man Wirklich so weit 'gehen wie
Schoonenberg, um die volle Menschen-
natur Ghristi zu retten? In dieser wich-
tigen und schwierigen Frage steht wohl
die Ansicht Karl Rahners Schrift und
Tradition näher, der schreibt: Die Anhy-
postasie der menschlichen Natur (bzw.
ihre Enhypostasie im göttlichen Logos)
darf 'nicht dahin missverstanden werden,
als. gehöre zu ihr selbst als solcher und
ihr innerlich nicht ein - im modernen
Sinn «personales» - Aktzentrum von
endlichem Sellbstbewusstsein 'und geschaf-

' Sacramentum Mundi, Sp. 948.
* IF. /VGrxre»; Die Auferstehung Jesu als

historisches und theologisches Problem (Gü-
tersloh" 1967).

fener Freiheit, das Gott «unvermischt»
kreatürlich gegenübersteht. Die Über-
eign'ung dieses Aktzentrums an den gött-
liehen Logos hebt seine Eigenart nicht
auf, schon weil Nähe zu Gott und aktive
Eigenständigkeit der Kreatur im selben,
nicht 'im 'umgekehrten Verhältnis wach-
sen» L

Jesu irdisches Wissen

Mit mehr Recht als gegen die Enhypo-
stasie der Menschheit Christi im göttii-
chen Wort, wendet sich Schooneriberg
gegen gewisse traditionelle Thesen über
das Wissen Chrfisti. Die scholastische
Lehre über das Wissen Christi beruht in
zwei Punkten auf einer zutiefst hel'leriistü-
sehen Philosophie. «Erstens misst sie die
Vollkommenheit des Menschen an seinem
Wissen, ja an der Klarheit seiner Er-
kenntnis, seiner Schau. Und zweitens
sieht sie die Geschichte am menschlichen
Wesen rein äusserlich und akzidentell,
sie slieht den Menschen nicht als Wesen
des Selbstaufbaus» (S. 133). Die söge.-
nannte scientia beata ist als unmittelbares
Bewusscsein aufzufassen, nicht als selige
Vollendung. «So kann sie auch mit Angst
und Leiden gepaart sein, ja sie wird das

Leiden Jesu um die Sünde grösser ma-
chen. Darin liegt das Eigenartige des

Selbstbewusstseins Jesu, dass er Gott in
sich selbst ganz gegenwärtig weiss; dass

der Vater in ihm und er im Vater ist»
(S. 136).

Die himmlische Vollendung Jesu

In einem Abschnitt, der diesen Titel
trägt, setzt sich Schooneniberg .mit W.
Marxsen* auseinander. Dessen Lehre
über Christi Auferstehung lautet folgen-
dermassen: «Die Auferstehung Jesu ist
kein historisches Faktum; sie ist eine der

möglichen und also unverbindlichen Ar-
ten zu interpretieren, was uns über-
kommt, wenn wir nach dem Tode Jesu
von ihm ergriffen werden» (S. 171). Mit
aller Deutlichkeit wendet sich Schoonen-
berg gegen diese Meinung: «Wir nen-
nen den verherrlichten Christus Person,
um zu sagen, dass er nicht auf einen In-
halt oder eine Projektion unserer Gedan-
ken reduziert werden kann; dass er nicht
durch unseren Glauben ins Dasein geru-

10 Thesen

l.Die Schule hat sich in diesem Jahr-
hundert gewandelt in ihren weltan-
schaulichen Voraussetzungen, in ihren
Bildungszielen, ihren Erziehungsme-

fen wird, sondern im Gegenteil unsern
Glauben aufruft; dass er selbst lebt und
sich uns gegenwärtig macht» (S. 180/81).

Ist Gott tot?
Im Nachwort beschäftigt rieh Schoonen-
berg mit dem Buch des amerikanischen
Theologen Thomas J. J. Altizer «The
Gospel of Christian Atheism». Altizer
behauptet, dass mit Jesus Christus Gott
radikal und unwiderruflich gestorben,
dass aus einem transzendenten Gott ein
immanenter geworden sei. Eine mitden-
kentde Kritik Aitizers kommt zum Schluss,
dass sein Buch ganz vom Bild des mit
den Menschen konkurrierenden Gottes
her geschrieben ist. Sicher ist dies falsche
Gottesbi'ld mit Christus gestorben; denn
der Gott und Vater Jesu Christi 1st kein
alles absorbierender Gott, sondern die
Initiative der Liebe, die sich in Jesu Le-
ben und Sterben geoffenbart hat. Schoo-
nenberg hat seinem Buch den Titel ge-
geben: Ein Gott der Menschen. Das weist
darauf Hin, dass es in diesem Werk nicht
nur um theologische Spekulationen geht,
sondern auch darum, dass die Gläubigen
Gott in den Dingen und in den Men-
sehen finden und nicht dahinter und dar-
über. Sie sollen sich von allen Formen
der Religion läutern, die sie den Men-
sehen auf Erden entfremden.
Wenn man auch nicht allen Auffassun-

gen Schoonenibergs zustimmen kann,
lohnt sich die aufmerksame Lektüre sei-
nes Buches dennoch. Man wird in der
Überzeugung bestärkt, .dass das Christus-
gdheimnis auch durch eine Konzilsdefini-
tion niemals vollkommen zum Ausdruck
gebracht werden kann und dass die Chri-
stologie .rieh mehr als bisher am Neuen
Testament orientieren muss. Wer Schoo-
nenbergs christoilogi'schen Versuch ge-
recht beurteilen will, muss beachten, was
er im Vorwort schreibt: «Vielleicht darf
ich in der heutigen Krise zum Wachstum
des christlichen und besonders des katho-
lischen Denkens etwas beitragen, indem
ich meinem eigenen Weg folge. Der ei-

gene Weg, auf dem ich übrigens mit an-
deren gemeinsam gehe, scheint mir darin
zu bestehen, dass ich Tradition, Überlie-
ferung pflege, Indem ich die Vergangen-
heit zur Gegenwart und Zukunft hin
öffne» (S. 8). Barl/ D/v/c£

Umbruch der

thoden und in bezug auf ihre gesell-
schaftliche Funktion. Sie kann ihre
Erziehungsarbeit nicht mehr inner-
halb eines geschlossenen aufgeklärt-
idealistischen Wertsyscems ausüben.

Vielmehr beruht diese auf einer Viel-

Der Religionsunterricht im
heutigen Schule
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fait geistiger Voraussetzungen und sie

geschieht in einer nach Weltanschau-

ungen und Konfessionen, nach sozia-
1er Schichtung und nationalem Her-
kommen vielgestalteten und veränder-
liehen Gesellschaft.

2. Für die Kirche gelten analoge Tat-
Sachen. Sie hat ihre Bekenntnisge-
schlossenheit verloren und sieht sich

genötigt, neu und in Offenheit nach

dem Herkommen und der Wahrheit
ihrer Sache zu fragen. In einer den

Kirchen entwachsenen Welt muss sie

von neuem unter Beweis stellen, dass

sie in ihr überhaupt noch eine helfen-
de Funktion hat.

3. Die Kirche ist also nicht in der Lage,
einer in ihren Grundlagen unsicher

gewordenen Schule absolute Masstäbe

anzubieten. Von dieser Situation ist

auch der Religionsunterricht betrof-
fen. Für seine Probleme ändert sich

nichts daran, ob er als ein Fach be-

trachtet wird, das die Schule selbst

oder die Kirche zu verantworten hat.

4. Der Faktor Christentum hat nicht we-

niger als alle andern geistigen Fakto-

ren unserer Geschichte - Humanis-

mus, Aufklärung, Nationalismus,
' Marxismus usf. - aufgehört, unsere

Gegenwart und somit auch das Er-

Ziehungsgeschehen massgeblich zu

bestimmen. Anderseits ist das Chri-
stentum aus der Vielgestalt überliefer-

ter Kräfte keineswegs ausgeschieden,
sondern weiterhin, wenn auch von
aussen und innen in Frage gestellt,
wirksam. Ein Erziehungssystem, das

nicht mithilft, die christliche Uber-
lieferung für den Schüler im Unter-
rieht zu verarbeiten, trägt dazu bei,
die religiösen Kräfte zu verdrängen
statt sie erzieherisch zu klären.

5. Für die Schule ist der Bildungsinhalt,
der im Religionsunterricht zu klären
ist, ein Bildungsinhalt neben andern.
Er ist diesen andern (Muttersprache,
Heimatkunde, Naturbetrachtung usf.)
nicht überzuordnen und er darf die
Schule als ganze nicht «christlich»
machen wollen. Er ist ihnen aber auch
nicht unterzuordnen, sondern erfor-
dert dasselbe Mass an erzieherischer
und didäktischer Verantwortung.

6. Die Anforderungen, denen sich der
Schüler gegenüber der Bibel und ge-
genüber der Überlieferung christli-
chen Glauibens ausgesetzt sieht, sind
dieselben wie in jedem andern Fach.
Jeder Stoff muss vom Schüler, der
Alters- und Schulstufe entsprechend,
in seinem innern Gehalt verstanden
werden. Dass nach einem Wort W.
Klafkis Bildung die Erschlossenheit
einer geistigen Wirklichkeit für einen

Menschen und zugleich Erschlossen-

heit dieses Menschen für diese Wirk-
lichkeit bedeutet, gilt auch für das

Verhältnis des Schülers zum Fach

Religion.

7. Die Aufgabe des Religionsunterrichts
ist es, den Schüler über eine Wirk-
lichkeit zu «informieren», die als
solche beansprucht, Wahrheit zu
«verkündigen». Der Schüler muss
verstehen lernen, worum es in diesem
Anspruch geht und worum es nicht
geht, woher er sich herleitet, worauf
er hinzielt, in welchem Lebenszusam-

menhang er seinen Ort hat. Die Auf-
gäbe des Religionsunterrichts ist es
nicht, den Schüler auf diese Wahr-
heit zu verpflichten - so wenig er
ihn auf die Wahrheit verpflichten
darf, die sich in einem Gedicht oder
im geschichtlichen Gebilde eines
Staates erschliesst. Der Schüler kann
und soll aber daraufhin verpflichtet
werden, den biblischen Text, ein Ge-
dicht und einen geschichtlichen Sach-
verhalt als Realitäten zu begreifen,
die mit seinem eigenen Leben zu tun
haben, selbst dann, wenn er sich in
seiner Haltung zuletzt von ihnen ab-
kehren sollte. Die Frage, ob der Reli-
gionsunterricht zu «verkündigen»
oder zu «informieren» habe, wird so-
mit der Sache des Religionsunter-
richts nicht gerecht. Vielmehr gilt es

zu unterscheiden: Der Religionsunter-
rieht unterrichtet über eine
die als solche einen Anspruch erhebt
(«verkündigt»), aber weil er über die
Sache ««remoter, führt er den
Schüler belehrend in ihre Denk-For-
men ein: er «informiert».

8. Der Lehrer darf von sich selbst nicht
weniger fordern als was er von den
Schülern fordert. Er steht aber auch
nicht unter weitergehenden Bedin-
gungen als seine Schüler. Seine
Lehrerpflicht ist es nicht, sich für
oder gegen die biblische Wahrheit zu

Ökumenisches Interfac 1970

Worauf hoffen wir Christen? Wie ste-
hen wir zur Zukunft? Solche Probleme
meinte der Titel «Eschatologie und mo-
dernes Weltverständnis». Er stand über
der diesjährigen Tagung von Theologie-
Studenten an den schweizerischen Semina-
rien und Hochschulen. Dielses ökumeni-
sehe Interfac fand statt vom 8.-10 Mai
1970 in Vaumarcus NE.

bekennen. Dadurch könnte er dem
Schüler Gewalt antun und die Wir-
kung, welche die biblische Wahrheit
als solche zu tun vermag, durch das
Gewicht oder die Fragwürdigkeit
seiner Person zunichte machen. Die
Pflicht des Lehrers ist es aber, den

Anspruch der Bibel so sachgemäss
als möglich zu erfassen und unter-
richtlich zur Sprache zu bringen. Je
mehr er im Unterrichtsgespräch als

Person mit seiner eigenen Uberzeu-

gung zurückhält, umso mehr bringt
er die Sache und die Schüler selbst

zum Reden, umso mehr erschliesst er
die geistige Wirklichkeit der Bibel
den Schülern und hilft, die Schüler
der geistigen Wirklichkeit der Bibel
zu erschlossen.

9. Zum sachgemässen Erfassen einer
geistigen Wirklichkeit, auch der blb-
lischen und chrisdichen, gehört das

Recht, ja, die Notwendigkeit kritischer
Nachfrage, des ernsdich gedachten
Zweifels, vielleicht auch der empfun-
denen Ausweglosigkeit gegenüber
manchen Fragen. Bleibt der Erzieher
dabei redlich und für neue Erkennt-
nisse und Erfahrungen offen und
nimmt er die Sache des chrisdichen
Glaubens weiterhin um der Schüler
willen ernst, dann bleibt er zur Füll-
rung dieses Unterrichts innedich 'be-

rechtigt.

10. Jener Lehrer aber, dem die chrisdiche
Wahrheit entweder zur undiskutablen
Selbstverständlichkeit oder zur undis-
kutaiblen Belanglosigkeit geworden
ist, prüfe sich, ob er zur Führung des

Religionsunterrichts weiterhin das
innere Recht habe. Von beiden Vor-
aussetzungen her ist es, wie in jedem
andern Unterricht auch, unmöglich,
den Anspruch der christlichen Über-
lieferung wie den Anspruch des
Schülers auf Erziehung ernst zu neh-
men.

.Ro&cr/ Le«e«£erger

Marxismus: ein Messianismus

Die Ausrichtung auf die Zukunft ent-
stammt dem jüdisch-christlichen Raum.
Diese Feststellung stand am Beginn des
Referates von Georger Corder OP, Pro-
fessor für Philosophie in Genf. Die Chri-
sten leben am «Ende der Zeiten», im
Eschaton. Sie warten auf eine vollkom-
mene Welt, die ihnen der Messias schafft.
Neben diesem christlichen gibt es noch

Mit Warten und Wirken in die Zukunft

293



andere, säkulare Messianismen: Bestimm-
te Gruppen haben das Bewusstsein, für
die ganze Menschheit eine wichtige Rolle
zu spielen. Bekannteste Form davon ist
der Marxismus. Als bemerkenswerte Pa-

rallelen zum biblisch-apokalyptischen Ge-
schichtsbild finden wir folgende Gedan-
ken:

- Bevor der Fortschritt kommt, herrscht
Elend (Proletariat) und Kampf (Revo-
lution);

- Vorkämpfer des Dramas ist der unter-
drückte Mensch (vgl. Gottes-Knecht).

- Ethische Forderungen werden aufge-
stellt (vgl. Propheten);

- Am Ende steht das vollkommene
Glück (klassenlose Gesellschaft, befrei-
ter Mensch).

Neben diesen Zügen des Messianismus
steht im Marxismus ein rationalistischer
Gedanke. Unsere Zeit ist durch wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt geprägt.
So hat auch Marx den Willen, durch
wissenschaftliche Massnahmen die Ur-
sache der «Entfremdung» des Menschen
zu überwinden. - In der anschliessenden
Plenumsdiskussion gab Prof. Cottier die
christliche

Antwort an IVIarx

- Die gesellschaftlichen Missstände sind
für uns Christen nicht die letzte Ur-
sache für die «Entfremdung». Denn
wir wissen von der tiefern Wurzel der
Sünde. Das Heil kommt für uns des-

halb nicht durch bloss politische Än-
derungen.

- Der Mensch erlöst sich nicht selbst

wie Marx meinte: «Der Mensch ist das

höchste Wesen für den Menschen.»
Dieser marxistische Gedanke macht
den Marxismus in seinem Wesen
atheistisch.

- Zur Zeit von Marx meinte man im
Christentum, die Armut nicht über-
winden zu müssen. Denn die Armen
hatten den Trost des Evangeliums auf
ein besseres Jenseits. So wurde der
Marxismus die Strafe für ein Christen-

mm, das als Ideologie benutzt wurde,
um die Verhältnisse unverändert ste-
hen zu lassen.

- Die Marxisten finden in den Schriften
von Marx und Lenin den Schlüssel zur
Analyse der jeweiligen Gesellschaft

(Theorie vom Klassenkampf!). Die
Christen jedoch sind nicht davon be-

freit, die Situation wissenschaftlich zu
untersuchen (Futurologie). Dann ha-
ben sie nach dem Christlichen Gewis-
sen zu handeln im Einsatz um eine
menschlichere Welt.

- Die Ghristen haben keine völlig säku-

larisierte, diesseitige Eschatologie wie
die Marxisten. Ebenso wenig jedoch
dürfen sie die Flucht aus dieser Welt
ergreifen und sich nur mit dem Jen-
seits beschäftigen.

Woraus besteht Hoffnung?

«Das Problem der Hoffnung wurde
Schicksal der Menschheit, nicht bloss des

Einzelnen.» So begann das zweite Inter-
fac-Referat von Gr/éw/ IFft/wer, Theo-
logie-Professor in Lausanne. Es umriss das

Wesen der christlichen Hoffnung. Dazu

gehört das IPàfïe» auf den kommenden
Herrn. Leider wich dieser Aspekt im
Laufe der Kirchengeschichte einer indi-
vidualistischen Sicht. Der Christ erwartete
nun sein privates Glück. Er nahm nicht
mehr am Warten der Gemeinde teil. Die
Kirche verabreichte ihm bloss noch
«Gnadenmittel», damit er sein persönli-
ches Glück erwarb. In der richtigen Hoff-
nungscheologie kommt zur Parusie-Er-

Wartung der für die Zukunft.
Was der Liebe widerspricht, haben die
Ghristen aus der Welt zu schaffen. Zuvor
aber müssen sie erkennen, was überhaupt
veränderlich ist. Deshalb wirkte es sich

verhängnisvoll aus, dass die Kirche oft
zu stark auf die ewig-bleibenide Natur-
Ordnung gewiesen hat. Schliesslich gehört
es zur Hoffnung, sich »fcÄJ G'e-

rc/jöp/ zu verlassen. Es ist ein
schwieriges christliches Paradox, diese

Aspekte beisammen zu halten: Sowohl
Warten als auch Engagement. Oder:

Der Seelsorgerat des Bistums Chur
befasste sich mit der Umfrage
«Erstbeicht — Erstkommunion»

«Bericht über den Stand der Frage», so

lautete das Traktandum 2 auf der Einla-
dung zur Sitzung des d'iözesanen Seel-

sorgerates des Bistums Chur vom 9. Mai
1970. Der Bericht wurde in klarer Form
und gut dokumentiert erstattet von Dom-
kantor F. Camathias, der im Ordinariat
das Ressort «Pastorelle Fragen» innehat.
Da dieser Bericht nicht nur innerhalb, son-
dem auch ausser der Diözese von In-
teresse ist, sei hier kurz darüber orientiert.
Die Ausführungen von Can. Camathias
stützen sich auf die Mitteilungen aus den
Priesterkapiteln, die persönlichen Briefe
und eine Umfrage im Ausland.
Vor einem Jahr, anschliessend an die Ta-

gung des diözesanen Seelsorgerates vom
3. Mai 1969 in Einsiedeln, setzte eine léb-
hafte Aussprache ein über die Frage: soll
die bisherige Reihenfolge von «Erstbeicht
dann Erstkommunion» in der 2. bzw. 3.

Klasse beibehalten werden oder ist sie zu
ändern. Wenn hier von «Erstkommu-
nion» die Rede ist, dann ist damit die

gemeinsame Erstkommunionfeier ge-
meint, die private, in der Familie vor-

Menschliche Arbeit trotz Verheissung
Gottes.

Interfac der Begegnung

Auch diesmal gehörten die menschlichen
Kontakte unter den jungen Theologen
zum Wichtigsten des Interfac. Diese Ta-

gung ist deshalb ein nicht mehr zu mis-
sender Beitrag in der schweizerischen
Ökumene. Sie hilft, manche Vorurteile zu
überwinden. Die künftigen Amtsträger
der Kirchen lernen einander über die
Konfessionen hinweg kennen und schät-
zen. Daneben wird auch Gelegenheit ge-
boten zur «Ökumene» zwischen Deutsch
und Welsch. Es darf wohl gesagt werden,
dass die Sprachgrenzen vordergründig
stärker in Erscheinung treten als die kon-
fessionellen Schranken. Dieses Jahr über-

wog das welsche Element in den Pie-
numsdiskussionen. Ein Grund dafür mag
gewesen sein, dass beide Referate fran-
zösisch waren. Zudem ist das Interesse
am Marxismus und seine Kenntnis bei
den Welschen bedeutend grösser. Das
diesjährige Interfac wurde übrigens von
der Neuenburger Fakultät organisiert -
nicht ohne Vertrauen in die welsche Im-
provisationsgabe. Das Interfac-Komitee
übertrug die Vorbereitung des nächsten
Treffens dem Theologiestudiuim der Ka-
puziner in Solothurn. IHr/ter .L«<Ä«

bereitete Frühkommunion ist nicht mit-
verstanden.
Die Lb«/rrfg<? über das Anliegen wurde
direkt veranlasst durch den Antrag des
diözesanen Seelsorgerates (Sitzung vom
15. November 1969). In einem bischöf-
liehen Rundschreiben an alle Priester des

Bistums wurden diese eingeladen, die
Frage zu überlegen. Als Arbeitspapier
wurden ihnen und den Mitgliedern des

Seelsorgerates zwei Exposés aus der Sicht
die bisherige Ordnung umzustellen oder
beizubehalten zugestellt. Der weitere Auf-
trag ging an die Priesterkapitel, die Frage
dort in zwei Referaten pro und contra
vorzulegen, zu besprechen und als Mei-
nungsforschung eine Abstimmung an die-
ser Kapitelsversammlung durchzuführen.
Das Abstimmungsresultat sollte dem Or-
dinariat mitgeteilt werden. Es war zudem
jedem Priester freigestellt, seine person-
liehe Meinung dem Ordinariat brieflich
mitzuteilen. Die Antworten wurden bis
spätestens Mitte April 1970 erbeten.
Dtfj ist folgendes:

16 für Beibehaltung: Erstibeicht, dann
Erstkommunion;
3 für Umstellung;
1 Stimmengleichheit.

Aus dem Leben unserer Bistümer

294



Pmö«/icÄ(? .SVwmd&gaèe.'
224 für Beibehaltung bisheriger Ord-

nung; 90 für Umstellung.
Hier bleibt eine Dunkelziffer, weil von
drei Kapiteln nur die Mitteilung da ist:

die Mehrzahl war für Beibehaltung der

bisherigen Ordnung; ebenfalls ist die Zahl
der Stimmenthaltungen nicht mitgeteilt
worden.
Die Bieter Ew/j-c/jeitfe hat zu
den bereits bekannten Gesichtspunkten
kaum Neues beigetragen. Einer Frage, die
gerade durch die inzwischen verflossenen
Festzeiten von Weihnachten und Ostern
aktuell wurde und war, ist Aufmerksam-
keit zu schenken: wenn der Empfang des

Bussakramentes allgemein als rückläufig
festgestellt werden muss, ist es richtig,
schon die Ausgangslage «persönliche
Erstbeicht» als Sakrament der Versöh-
nung, als Gnadenmittel unter den Buss-

möglichkeiten «einzuebnen»? Gerade in
einer persönlichen Aussprache (Beicht)
kann der Seelsorger die Kinder zur Be-

gegnung mit dem «liebenden Gott» füh-

ren, sobald sie die geistige Reife und

Vorbereitung dafür haben. Weiter: im-

mer mehr Kantone setzen den Schulan-

fang auf den Herbst fest. Zwei Möglich-
keiten zeigen sich dabei: die Vorberei-

tung zur Erstbeicht (und Erstkommunion
bilden ja irgendwie eine Einheit) kann
schon Ende des ersten Schuljahres begin-
nen, oder, um der Forderung nach Reife
und Vorbereitung noch besser zu eut-
sprechen: die gemeinsame Erstkommu-
nion wird auf den Weissen Sonntag in
der dritten Primarklasse angesetzt, wie es

Fast den ganzen Monat März haben an der
Kairoer Al-Azhar Moschee, dem geistigen
Zentrum des Weltislam, die Arbeiten einer
Theologenkonferenz aus allen rechtgläubigen,
d. h. sunnitischen Ländern, in Anspruch ge-
nommen. Die Tagungsarbeiten, die sich in
zwei, durch das islamische Opferfest zum Ge-
denken Abrahams und Isaaks, unterbroche-
nen Sessionen abspielten, enthielten so wichtige
Themen und waren von so bedeutenden Ver-
tretern der Religion Mohammeds von Ma-
rokko bis nach Indonesien, in ihrer Gesamt-
heit 350, besucht, dass man geradezu von
einem «Moslemkonzil» sprechen kann, mag
es sich exakt gesprochen auch nur um die
V. Jahrestagung der internationalen « Akademie
für islamische Wissenschaften» mit Sitz in
Kairo gehandelt haben.
Diese Versammlung höchster islamischer Wür-
denträger unter dem Votsitz des Grossimams
von Al-Azhar, Dr. Mohammed El-Fahham,
beschäftigte sich zum Teil mit Fragen, die
auch die heutige Christenheit bewegen, zum
Teil sogar mit der Begegnung von Christen-
tum und Islam im theologischen Dialog, aber

übrigens an vielen Orten bisher schon

so gehalten wurde und mit guten Erfah-

rungen.
D/e (/«/rage /« /(«r/t»«/ brachte Ant-
worten aus 11 Ländern (praktisch ganz
Europa). Ergebnis u. a.: die Frage wird
überall besprochen, die Überlegungen
sind ähnliche wie bei uns. «Die Lösungs-
versuche sind mannigfaltig und noch
weithin unbefriedigend.» - «Es fehlen

längere Erfahrungen mit nichttraditionel-
len Lösungsversuchen.» (Zit. nach Be-

rieht). Wieweit die Versuche zu Stadt
oder Land eine Verschiedenheit aufwei-

sen, ist nicht bekannt.
Das RG/ec/WLcÂt? /»r/t/ar Lazer« hat
eine Kommission mit der Frage des Stu-
diums: Erstbeicht - Erstkommunion be-

auftragt. Ihre Empfehlung an die
Schweiz. Bischofskonferenz wird abge-
wartet.
Der Seellsorgerat nahm den ausgezeichne-
ten Bericht von Can. Camathias mit Dank
entgegen. Er wird das Ergebnis der Um-
frage beim Seelsorgsklerus respektieren.
Als dringender Wunsch wurde die Bitte
ausgesprochen, es möchte in dieser Frage
ein einheitliches Vorgehen auch bezüg-
lieh der Lehrmittel gefunden und einge-
halten werden. Man will die Ergebnisse
des Katechetischen Instituts abwarten,
ebenso die Stellungnahmen der Bistümer
Basel und St. Gallen. Mit ihrer Meinungs-
äusserung hoffen die Seelsorger der Diö-
zese Chur, ihrerseits einen brauchbaren

Beitrag zur Klärung der Frage: Erst-

Beicht, dann Erstkommunion geleistet zu
ha/ben. /ore/

auch beim meist weniger brüderlichen Aufein-
andertreffen in den Missionsgebieten. Die erste
Session des islamischen Konzils war den
kirchenpolitischen Zentralthemen des «Heili-
gen Krieges in unserer Zeit» Und der «Zu-
kunft der heiligen Stätten von Jerusalem»
gewidmet. Zum «heiligen Krieg», dem
«Dschihad», der von christlicher Seite meistens
missverstanden und in Gegensatz zur christ-
liehen Nächstenliebe gesetzt wurde, obwohl
der Koran darunter nur das völlige, selbst-
lose und wenn nötig auch kämpferische Ein-
treten für den Glauben versteht, lag die Stu-
die einer marokkanischen Theologenkommis-
sion — Marokko ist neben Ägypten noch das

gläubigste islamische Land - als Diskussions-
grundlage vor. Darin wurde betont, dass das

mehr blutzeugenhafte, als soldatische Ideal des

Dschihad in der türkischen Aera von den
osmanischen «Glaubensstreitern», den Ghazis,
zu einer rein kriegerischen Angelegenheit ge-
macht worden sei. Nachdem der letzte türki-
sehe Versuch, den «Heiligen Krieg» 1914 in
den Dienst der Politik Stambuls zu stellen,
misslungen sei, könne der Islam heute unbela-

stet zu der reinen Dschihad-Idee der Opferbe-
reitschaft für den Glauben bis in den Tod
zurückkehren. Das islamische Konzil hütete
sich daher vor vereinzelten Vorschlägen, die

gegen Israel kämpfenden Partisanen, die zum
Teil Kommunisten und sogar Maoisten sind,
mit dem Ehrentitel von «Glaubensstreitern» zu
belegen, nahm aber dann in der Frage Jeru-
salems eine umso klarere Haltung ein, die
alle Illusionen über ein Eingehen der Mos-
lems auf die durch Israel vollendeten Tat-
Sachen oder auch auf die vom Vatikan und
Patriarch Athenageras vorgelegten Kompro-
missvorschläge zunichte machte.
Der Islam betrachtet Jerusalem mit Mekka
und Medina als seine heiligste Stadt, nicht
nur, weil dort für den überlieferungsgläubi-
gen Sunniten der Prophet Mohammed in
den Himmel aufgenommen wurde, sondern
vor allem unter Hinblick auf die Ereignisse
und Heilsgeheimnisse des Alten und Neuen
Bundes, die von den Mohammedanern mit
gewissen Abstrichen voll und ganz geglaubt
werden. So ist zum Beispiel ein Vorstoss isla-
mischer «Bibelkritiker», die von dem Alten
Testament nur die prophetischen, nicht aber
die historischen Bücher als Gotteswort gelten
lassen wollten, von der Konzilsmehrheit ent-
schieden abgelehnt worden. Darum entbehrte
auch die Entscheidung, dass Jerusalem weder
unter jüdischer, noch unter christlicher, son-
dem allein unter islamischer Herrschaft ste-
hen solle, nicht eine gewisse Folgerichtigkeit:
Denn während die Christen den islamischen
Heiligtümern, und die Juden sogar den christ-
liehen und islamischen Stätten die Anerken-
nung verweigern, sind für den gläubigen Mos-
lern die Klagemauer und Golgatha ebenso
heilig wie die Al-Aqsa-Moschee. Es soll nicht
geleugnet sein, dass nicht die ganze Praxis
islamischer Herrschaft im Heiligen Land, vor
allem seit türkischer Zeit, so ideal verlaufen
ist, muss aber anerkannt werden, dass sich
der Islam der Gegenwart um ein ausgesprochen
positives Verhältnis zum Christentum, und
auch zum Judentum bemüht, mag er auch
dem politischen Zionismus ausgesprochen
feindlich gegenüber stehen.
Dieses positive Verhältnis zum Christentum
kam vor allem in der Missionsdebatte der
rein religiösen zweiten Session zum Ausdruck,
als die Forderung nach Konzentrierung der
Bekehrungsarbeit auf polytheistische Heiden,
nicht aber auf die monotheistischen Anhänger
von Offenbarungsreligionen — und das sind
für die Moslems Christen, Juden und Parsen

— laut wurde. Damit hat sich das Kairoer
Konzil dem inzwischen verschütteten, aber im
Koran ausdrücklich formulierten Standpunkt
seines Propheten Mohammed angeschlossen
und indirekt die auf England, Deutschland
und die Schweiz konzentrierten Missionsver-
suche islamischer Sekten aus Persien und Pa-
kistan verurteilt.
Weitere Gemeinsamkeiten zwischen Islam und
Christentum, die geradezu die brüderliche Ko-
Operation der beiden Religionen erforderten,
wurden bei den Themen «Die islamische So-
ziallehre», «Der Islam und die moderne Ju-
gend» sowie «Reform oder Anpassung» ange-
sprochen. In den beiden ersten Problemkreisen
könnte die Kirche, die auf eine jahrzehnte-
lange Praxis in der Arbeiter- und Jugend-
seelsorge zurückblickt, dem hier etwas ratio-
sen Islam Schützenhilfe leisten, während sich
dieser eine geradezu beneidenswerte Fein-
fühligkeit dafür bewahrt hat, wo eine Offen-
barungsreligion Nebensächliches den Zeitum-
ständen opfern und anpassen darf, und wo
im Gegenteil sie die Zeiten von ihrem We-
senskern her prägen muss, statt dem Welt-
geist nachzulaufen. Gerade diese Unterschei-
dungsfähigkeit scheint in unserer Kirche ja
vielen Reformern und Traditionalisten verlo-
ren gegangen zu sein. G-rirei»

Vom «Heiligen Krieg» bis zur islamischen
Jugendarbeit
Das Kairoer Moslemkonzil war auch für die Christen interessant
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Vom Herrn abberufen

Pater Edelbert Noser, OFMCap., Zug

Nach langer und schwerer Krankheit starb am
4. März 1970 im Bürgerspital Zug P. Etlel-
bert Noser. Er hatte am 23- August 1903 in
Kreuzlingen das Licht der Welt erblickt. Sein
Vater war ein sptachenkundiger Zollbeamter.
Später siedelte die Familie nach Oberurnen
über. Es stand dem Vater im Heimatkanton
ein Verwaltungsposten in Aussicht. Die Mut-
ter, von den Söhnen hochverehrt, führte sou-
verän einen Landgasthof.
Der junge Theodor Noser war aufgeschlossen
und sehr talentiert. Überall fand er Kontakte
und interessierte sich für Einheimische und
Fremde. Eine Tante offerierte dem Lieblings-
neffen, das Studium zu bezahlen. Allgemein
erwartete man: Der Tori Noser wird Advokat.
Doch es kam anders. Die langjährige Krank-
heit des Vaters wirkte zügelnd auf das Tempe-
rament des jungen Studenten. Der Vater hatte
in jungen Jahren selber den Gedanken gehegt,
Kapuziner zu werden. Dafür rief Gott aus
seiner Familie gleich drei Söhne in den Kapu-
zinerorden. Es waren dies: P. Rupert sel., P.

Edelbert und P. Elmar, der heute als Vikar
im Kloster Ölten wirkt. Was niemand erwar-
tet hatte, trat ein: Theodor Noser ging ins,

Kloster und wurde P. Edelbert.
Das Maturazeugnis von P. Edelbert weist beste

Noten auf. Er hätte Anlagen gehabt für einen
Professorenposten. Er wäre sicher ein tüchtiger
Schulmann geworden. Doch es zog ihn in die
praktische Seelsorge. Als Aushilfspater, als

Prediger und Volksmissionär war er ein typi-
scher Vertreter der früheren rhetorischen Kan-
zelberedsamkeit. In der Schule des unvergess-
lichen P. Heribert Amstad hatte er sich das

Rüstzeug geholt.
P. Edelbert war ein froher und menschen-

freundlicher Seelsorger. Er hatte eine feine
Beobachtungsgabe und pflegte Freundschaf-

ten mit interessanten und eigenwilligen Men-
sehen. Diese haben ihm über Jahre und oft
bis zum Tod die Treue gehalten. In den Klo-
sterfamilien war Edelbert ein geistreicher und

gemütvoller Erzähler. Ein Mitbruder gestand:
«Wenn P. Edelbert auf Besuch ins Kloster
kam, war es jedesmal ein Fest. Sein froher,
brüderlicher Sinn wirkte aufhellend und leuch-
tend.» P. Edelbert wusste auch die guten
Gaben Gottes sehr zu schätzen und war dank-
bar dafür. In Ölten und Arth leitete er mit
Umsicht und Klugheit als Guardian die Klo-
sterfamilie. Er hat es erfahren, dass man als

Guardian manches anders anschaut.

Die letzten 7 Lebensjahre waren von der

Krankheit gezeichnet. Es gab kein Jahr, wo er
nicht längere Zeit in einem Spital oder in
einem Erholungsheim war. P. Edelbert hat zur
Krankheit ja gesagt. Er trug Spitalaufenthalt,
Diät, Loslösen vom Irdischen ohne Klage. Er
blieb der frohe Ordensmann, der bis zuletzt
schalkhafte Bemerkungen machen konnte. An-
fangs des Jahres schien es, als ob sein Leben
noch einmal aufflackern wollte. Dann trat eine
rasche Verschlimmerung ein. Am Abend des

4. März 1970 ging er in die ewige Belohnung
ein. /Meffw/r/ big«er

Alfons Ruckstuhl, Pfarresignat,
Schönholzerswilen

Am Abend des 1. April 1970 starb der frü-
here Pfarrer von Schönholzerswilen, Résignât
Alfons Ruckstuhl. Vor genau einem Monat
hatte er auf die Pfarrei resigniert. Nun schick-
te er sich an jenem Abend an, in der Pfarr-
kirche das eucharistische Opfer zu feiern. Da
ereilte ihn an den Stufen des Altares der Tod.
Wiederum erfüllte sich an einem Priester das

Amtlicher Teil

Für alle Bistümer

Zirkularschreiben der Kleruskongregation
über die Priesterräte

Der Wortlaut des Zirkularschreibens fin-
det sich an erster Stelle der heurigen Aus-
gäbe. Dieses Dokument gehört ebenfalls
zu den amtlichen Bekanntmachungen für
alle Bistümer.

Priesterjubiläum des Papstes

Am Sonntag, den 31. Mai 1970, soll in
den 'katholischen Kirchen der Schweiz
des goldenen Priesterjuibiläums des Pap-
stes gedacht und für die Anliegen des

Heiligen Vaters gebetet werden. Die
Schweizer Bischöfe werden zu diesem
Aniass ein 'kurzes Hirtenschreiben verfas-

sen, das in der nächsten Nummer der
SKZ publiziert wird. Es soll am 31. Mai
von der Kanzel verlesen werden.

Schweizerische Bischofskonferenz

Die nächste Konferenz der Schweizer
Bischöfe wird am 6. Juli 1970 im Einsie-
dein zusammentreten. Die Eingaben an
die Konferenz sind bis zum 13. Juni 1970

an den Präsidenten der Konferenz oder

an das Sekretariat einzureichen. Später
eintreffende Eingaben werden an dieser
Konferenz nicht behandelt.
Zur Einreichung von Eingaben sind be-
rechtigt:
1.Die Mitglieder der Konferenz;
2. Vereinigungen, die von der Bischofs-

konferenz anerkannt sind und Inter-
essen der gesamten katholischen
Schweiz vertreten;

3. alle andern Vereinigungen und Privat-
personen haben ihre Gesuche an den

zuständigen Ortsordinarius zu richten,
dessen Ermessen es anheimgestellt ist,
sie für die Traktandenliste der Konfe-
renz anzumelden.

Sitten, den 15. Mai 1970. Dat

alte Sprichwort: Subitanea mors dericorum
sors.
Alfons Ruckstuhl war am 26. April 1900 im
Grüssi, Lommis, als Kind einfacher Eltern ge-
boren worden. Dank eines Wohltäters konnte
der fleissige Ministrant im benachbarten
Affeltrangen die Sekundärschule besuchen.
Mitten im Ersten Weltkrieg kam er im Herbst
1916 für drei Jahre ins Kollegium Appenzell.
Mit viel Eifer und Einsatz beschloss er sein
Mittelschulstudium in Stans im Sommer 1923

mit der Matura. Er fühlte sich eindeutig zum
Priestertum berufen. Das Priesterseminar in
Luzern gab ihm die charakterliche Formung
und die dortige Theologische Fakultät das

nötige geistige Rüstzeug für die spätere Pa-

storation. Bischof Josephus Ambühl weihte
ihn am 17. Juli 1927 zum Priester, und am
Jakobitag feierte Alfons Ruckstuhl in seiner
Heimatpfarrei die Primiz. Als erstes Wirkungs-

Bistum Basel

Wahlen und Emennungen

Zum nichtresidierenden Domherrn des
Standes Aargau wurde Dekan /lr«o/r/
FD/Wwzg, Pfarrer in Aarau, gewählt.

Bistum Chur

Pfarrwahlen und -Installationen

In Zürich wurden gewählt:
-FO» bisher Vikar in Win-

terthur, Peter und Paul, zum Pfarrer der
Erlöserkirche; Installation Sonntag, den
24. Mai 1970.

FWer, bisher Vikar in Zürich,
Herz-Jesu-Wiedikon, zum Pfarrer der
Maria-Lourdeskirche in Seebach. Instal-
lacion Sonntag, den 31. Mai 1970.

ßr«o Bmr/er, bisher Vikar in Zürich,
St. Anton, zum Pfarrer von Zürich, St.

Theresia. Installation Sonntag, den 23.

August 1970.

Seminaropfer 1970

Am Dreifaltigkeitssonntag, den 24. Mai
1970, wird wiederum im ganzen Bistum
das Opfer für das Priesterseminar aufge-
nommen. Wir bitten Sie, auch diesmal
das Seminaropfer zu empföhlen und auf
die Notwendigkeit einer soliden For-

mung unserer Priesterkandidaten hinzu-
vieisen, die ohne tragfähi'ge materielle
Grundlage nicht möglich ist. Das Ergeb-
nis der Kollekte mögen die Pfarrämter
auf Postcheckkonto: Priesterseminar St.

Luzi, (Seminaropfer) 70-699 Chur, ein-
zahlen.

feld ward ihm die Vikariatsstelle in der Pfar-
rei Zell (LU) anvertraut, wo ihn Pfarrer An-
ton Wigger in die Seelsorge einführte. Drei
Jahre später wurde er als Pfarrhclfer an die
Seite von Pfarrer Paul Bauer nach Bichelsee
(TG) berufen. Dort kam er auch in Kontakt
mit dem bekannten Raiffeisen-Pionier J. E.

Traber, dem früheren, langjährigen Pfarrer
von Bichelsee. Dann wählte ihn die Kirchge-
meinde Schönholzerswilen zu ihrem Seelsor-

ger. Am 3. Juli 1932 trat er sein neues Amt
an. Während nahezu 38 Jahren betreute AI-
fons Ruckstuhl diesen kleinen Sprengel. Sein
stilles und verborgenes Wirken ging in die
Tiefe. Davon zeugt eine verhältnismässig
grosse Zahl von Priester- und Ordensberufen,
die in der Amtszeit von Pfarrer Ruckstuhl aus
der kleinen Pfarrei Schönholzerswilen hervor-
gingen. Die zunehmenden Beschwerden des

Alters veranlassten Alfons Ruckstuhl, das
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Pfarramt niederzulegen. Die dankbare Kit-
chenvorsteherschaft sprach ihm das Wohnrecht
im Pfarrhaus nebst einem jährlichen finanziel-
len Zustupf zu. Noch einen Monat war es

Résignât Ruckstuhl vergönnt, unter seinen
einstigen Pfarrkindern zu verbringen, bis ihn
der Herr zur ewigen Belohnung heimholte.
Die Beerdigungsfeier für den verdienten Seel-

sorger am 4. April 1970 hatte ihr eigenes Ge-
präge. Da das katholische Gotteshaus von
Schönholzerswilen sich für diesen Anlass als
211 klein erwies, stellte die evangelische Schwe-
sterpfarrei ihre Kirche für die Trauerfeier zur
Verfügung. Auch das war eine Anerkennung
für die friedlich-gütige Art der Seelsorge des

Verblichenen und ein erfreuliches Zeichen
von ökumenischer Gesinnung. Für die katho-
tische Pfarrgemeinde war die Trauer umso
aufrichtiger, als der Verewigte wohl für lange
Zeit der letzte vollamtlich eingesetzte Seelsor-

ger von Schönholzerswilen gewesen ist. Die
Pfarreiglieder trösten sich an der Bereitschaft
des Nachbarpfarrers Johann Brändli von
Werthbühl, der fortan die beiden Pfarrspren-
gel gleichzeitig betreuen wird. Fr/V/o/f» 7W«//er

Neue Bücher

/iz/o//; /oj"#/ Ko»», 7876-7960,
Pfarrer an St. Aposteln in Köln. Münster,
Verlag Regensberg, 1969, 124 Seiten.

Der Name Josef Könns ist manchem Priester
der älteren Generation geläufig. Als fruchtba-

rer seelsorgerlicher Schriftsteller aus den Jah-

Mitarbeiter dieser Nummer
Adresse der Mitarbeiter:

Dr. P. Basil Drack OSB, Professor, Kloster,
7180 Disentis.

Dr. Josef Furrer, Offizial, Hof 7, 7000 Chur.

Dr. Heinz Gstrein, P. O. Box 1986, Ataba,
Kairo — Var.

Fr. Josef Imbach, OFMConv., Via del Sera-
fico 1, 1-00142 Rom.

Dr. Robert Leuenberger, Professor, 8700 Küs-
nacht (ZH).

Frater Walter Ludin OFMCap., Kapuziner-
kloster, 4500 Solothurn.

Fridolin Müller, Pfarrer und Dekan, 8570
Weinfelden.

P. Adelhard Signer OFMCap., Guardian,
Kapuzinerkloster, 6300 Zug.

Eine
dringende
Anzeige?

Telefonieren
Sie uns

041
225404

ren vor und nach dem Ersten Weltkrieg war
er im ganzen deutschen Sprachraum bekannt.
Sein priesterliches Wirken umspannte sechs

Jahrzehnte. Der Schauplatz seiner seelsorgli-
chen Arbeit war Köln. Sein Name ist vor
allem mit der Kölner Pfarrei von St. Aposteln
verbunden. Dort wirkte er volle 35 Jahre als

Grossstadtpfarrer bis zu seinem Tod. Ein
geistlicher Sohn Dr. Könns und gleichzeitig
Pfarrkind von St. Aposteln in Köln, Professor
Dr. Adolf Kolping, Ordinarius für Fundamen-
taltheologie an der Universität Freiburg i. Br.,
hat das Lebensbild des begnadeten Seelsorgers
gezeichnet. Er stützte sich dabei auf dokumen-
tarische Unterlagen, so die Aufzeichnungen
der langjährigen Pfarrsekretärin Dr. Könns
und eigene persönliche Kentnisse. Seelsorgli-
che Anliegen veranlassten Könn schon früh,
zur Feder zu greifen. Wertvolle Anregungen
vermittelte ihm der damalige Leiter der Kol-
ner Filiale des Verlages Benziger, Franz
Betschart (f 1964). Könns erste Schrift, die
«Aloisianischen Sonntage» erschien 190"' im
Verlag Benziger, Einsiedeln-Köln. Sie über-
schritt später die Millionengrenze und wurde
wohl die bekannteste Schrift des Kölner Seel-
sorgers. Könn war auch ein Pionier der litur-
gischen Erneuerung, den man an die Seite
eines Pius Parsch stellen darf. Durch seine
Schriftlesungen, die er seit 1927 regelmässig
im Pfarrsaal von St. Aposteln hielt, führte er
die Gläubigen zur tätigen Mitfeier der Litur-
gie. In mancher Hinsicht eilte Könn seiner
Zeit voraus. So errichtete er schon vier Jahr-
zehnte vor dem Zweiten Vatikanum in St.
Aposteln einen Volksaltar, wo der Priester, der
Gemeinde zugewandt, die Eucharistie feierte.
Könns seelsotgliches Wirken wurde während
des Zweiten Weltkrieges auf eine harte Probe
gestellt, als seine Pfarrkirche, eine Perle der
romanischen Baukunst, durch Fliegerangriffe
zu 90 ^zerstört wurde. Mit der eigenen
Willenskraft arbeitete er am materiellen und
geistigen Wiederaufbau seiner Pfarrgemeinde.
Er erlebte es noch, dass das Gotteshaus von
St. Aposteln in alter Schönheit wieder erstand.
Als der unermüdliche Seelsorger am 31. Juli
I960 starb, hatte er ein reiches Lebenswerk
im Dienste der Kirche vollbracht. Indem der
Verfasser das Lebensbild dieses hervorra-
genden Seelsorgers auf Grund der Quellen
zeichnete, hat er uns gleichzeitig einen wert-
vollen Beitrag zur Geschichte der Seelsorge
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
geschenkt. Aber ihm ging es nicht nur darum,
dieses Priesterbild vor der Vergessenheit zu
retten, sondern er wollte auch das heraus-
schälen, was für den Priester der nachkonzili-
aren Zeit noch gültig ist. So dürfte auch der
Seelsorger von heute aus der Lektüre dieses
Lebensbildes für sein eigenes Wirken Nutzen
ziehen. JoTw/« K7///£ér

Wegen des Fronleichnamsfestes

Donnerstag, den 28. Mai 1970, wird die
nächste Nummer um einen Tag früher
fertiggestellt. Am Montag, den 25. Mai,
können morgens nur dringende Beiträge
aufgenommen werden. (Red.)

«Schweizerische Kirchenzeitung»
Wochenblatt. Erscheint jeden Donnerstag.

Hauptredaktor: Dr. Joh. Bapt. Villiger, Prof.,
St.-Leodegar-Strasse 9, 6000 Luzern,
Telefon (041) 22 78 20.

Mitredaktoren: Dr. Karl Schuler, Dekan,
6438 Ibach (SZ), Telefon (043) 3 20 60.

Dr. Ivo Fürer, Bischofsvikar, Klosterhof 6,
9000 St. Gallen, Telefon (071) 22 20 96.

Nachdruck von Artikeln, auch auszugsweise,

nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch
die Redaktion gestattet.

««</ FèrLtg.'

Grafische Anstalt und Verlag Raeber AG,
Frankenstrasse 7-9, 6002 Luzern,
Telefon (041) 22 74 22/3/4,
Postkonto 60- 162 01.

Schweiz:
jährlich Fr. 37.-, halbjährlich Fr. 19.50.

Ausland:
jährlich Fr. 43.-, halbjährlich Fr. 22.70.

Einzelnummer 90 Rp.

Bitte zu beachten:
Für Abonnemente, Adressänderungen,
Nachbestellung fehlender Nummern
und ähnliche Fragen: Verlag Raeber AG,
Administration der Schweizerischen
Kirchenzeitung, Frankenstrasse 7-9,
6002 Luzern, Tel. (041) 22 74 22.

Für sämtliche Zuschriften, Manuskripte
und Rezensionsexemplare: Redaktion
der Schweizerischen Kirchenzeitung, St.-

Leodegar-Strasse 9, 6000 Luzern, Tel.
(041) 22 78 20.

Redaktionsschluss: Samstag 12.00 Uhr.

Für Inserate: Orell Füssli-Annoncen AG,
Postfach 1122, 6002 Luzern,
Tel. (041) 22 54 04.

Schluss der Inseratenannahme:
Montag 12.00 Uhr.

Pfti. rj'àjïf dtt Devotionalien

îetëMcf zwischen Hotel Pfauen und Marienheim
kljÊLifefti 055/617 31

Ihr Vertrauenshaus für christliche Kunst

Kirchenglocken-Läutmaschinen
System Muff

Neues Modell 63 pat.
mit automatischer Gegenstromabbremsung

Joh. Muff AG, Triengen
Telefon 045-3 85 20

Dekor-Behang für
Fronleichnam

roter Baumwoll-Fahnenstoff,
wetterfest, 2 m breit, 3,10 m
hoch mit grossem, weissem
PX-Motiv. Oben verdeckte
Holzstange mit Aufhängevor-
richtung montiert. Eignet sich
als Wand- oder Balkon-
schmuck.
Günstiger Preis!

ARS PRO OED

STRÄSSLE LUZERN

b.d. Holkirche 041/22 33 18
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Aarauer Glocken
seit 1367

Glockengiessereî
H.Rüetschi AG
Aarau
Tel. (064) 24 43 43

Kirchangeläute

Neuanlagen

Erweiterung bestehender Geläute

Umguss gebrochener Glocken

Giockenstühle

Fachmännische Reparaturen

Opferkerzen
in verschiedenen Grössen

erhalten Sie günstig von

HERZOG AG, Kerzenfabrik
6210 Sursee, Tel. 045/410 38

Zu vermieten ab sofort im Muotathal

Massenlager
mit Küche. Geeignet für Jungmannschaft, Pfadfinder, usw.

Anfragen an Telefon 41 26 38.

Sörenberg Hotel Marienthal — Restaurant

beliebtes Ziel für Vereine und Gesellschaften; schöne heimelige
Lokalitäten,

liegt an der Panoramastrasse Sörenberg—Giswil.
Gepflegte Küche. Verlangen Sie Prospekte!

J. Emmenegger-Felder, Telefon 041 - 86 61 25

Priesterkleider
— Hemden mit Umlegekragen

Baumwolle, schwarz und
grau.

— Polohemden, schwarz und
grau

— Krawatten, schwarz
Seide, Wolle, Kunstfasern

— Priesterkollare
4 Ausführungen

— Regenmäntel-OSA-ATMIC
schwarz

— Nylon, schwarz (zusammen-
legbar)

— Pullover, schwarz

— Soutanen, Douilletten nach
Mass

— Wessenberger (verschiede-
ne Längen)

Verlangen Sie bitte eine Aus-
wähl!

Neuer Ministrantendienst
Von Hermann Pachinger, 40 Seiten, broschiert, Format 14.8x10.5 cm, acht
ganzseitige Fotos Fr. 1.10

Die Broschüre beschreibt die liturgischen Gewänder und Geräte, die Haltungen
des Ministranten, die Gebete und Antworten bei der deutschen und lateinischen
Messfeier und bei der Andacht.

8260 STEIN
AM RHEINCHRISTIANA-VERLAG

Paramente

zu äusserst günstigen Preisen. Die

sorgfältige Anfertigung nach Mass er-
folgt durch bedürftige Frauenklöster,

die für jeden Auftrag dankbar sind.

Die verwendeten Stoffe sind knitter-

arm. Beispiel (für Konzelebration oder

Ferienlager) pflegeleichte Albe aus

TERSUISSE mit auswechselbarer Sto-

la, inkl. Schultertuch, Zingulum und

Bügel Fr. 200.-. Nähere Auskunft

erteilt gerne: Frau H. Senn, Habühl-

Strasse 949 8704 Herrliberg. Tel. (051)

89 27 92.

Gratis abzugeben

40 gut erhaltene
Kirchenbänke

für Provisorium geeignet

Auskunft erteilt:

Rom. kath.
Kirchgemeinde
5015 Erlinsbach (SO)
Tel. (064) 22 50 16

Grandioses Alpenpanorama. Vorzügli-
che Verpflegung und Unterkunft im

Kulm-Hotel.

Auskunft:

Pilatus-Bahn, Luzern, Telefon (041)

23 00 66.

Diarium missarum intentionum
zum Eintragen der Mess-
Stipendien.
In Leinen Fr. 4.50
Bequem, praktisch, gutes
Papier und haltbarer Ein-
band.

Räber AG, Buchhandlungen,
Luzern

Theologische
Literatur
für Studium und Praxis

Grosses Lager. Sorgfältiger
Kundendienst. Auf Wunsch
Einsichtssendungen.

Buchhandlung Dr. Vetter
Schneidergasse 27,4001 Basel
Tel. (061) 25 96 28

Das Paramenten-Atelier des

Benediktinerinnen-
Klosters Melchtal

empfiehlt sich für die fach-
kundige Herstellung
sämtlicher neuzeitlicher
Paramente
ferner für
Ministranten- und einheitliche
Kommunikantenkleider.
Übertragung von antiken
Handarbeiten, Kirchen- und
Vereinsfahnen.
Unverbinliche Offerten oder
Beratungen in Melchtal wer-
den gerne erteilt.
Telefon (041) 67 11 40.

Stelle gesucht

Fräulein gesetzten Alters
sucht baldmöglichst Haus-
dienststelle zu alleinstehen-
dem ruhig-aufgeschlossenen
Pfarrer. In allen Hausarbeiten

gut ausgewiesen, an selbst-
ständiges Arbeiten gewöhnt.
Ostschweiz, St. Gallen oder

Thurgau bevorzugt.

Offerten unter Chiffre OFA
672, Orell Füssli-Annoncen
AG, 6002 Luzern.

Durch NichtZustandekommen
einer angemeldeten Lagerko-
lonie wurde

Ferienlager im
Pfarrhaus Mon GR

für die Zeit vom 1. bis 19. Juli
1970 frei.
Platz für 45—50 Personen.
Schaumgummimatratzen
Küche mit Gas-, Elektrisch-
oder Holzherd. In schönster
Lage Mittelbündens.

Interessenten melden sich
beim
Pfarramt 7451 Stierva (GR)
Telefon (081) 71 12 19

S
213 2 m.

298



Schmucke

Taufkerzen
gediegen und sinnvoll

verziert in Einzel-Karton

mit Erklärung in deutsch,

französisch oder italie-

nisch führen wir als

Spezialität

Rudolf Müller AG
Tel. 071 -7515 24

9450 Altstätten SG

ORGELBAU

Gebr. Späth
8640 Rapperswil SG

Tel. 055/2 13 28

Letzte Gelegenheit
Ferienhaus Urnerboden

(wider erwarten frei)
6. bis 18. Juli 1970

Preis pro Kind und Tag Fr. 1.60 (Matratzenlager) bei über 50

Teilnehmern. Wunderbares Tourengebiet. Renovierte Innen-
räume, Duschgelegenheit, Spielwiese, Speisesaal, Ölheizung,
elektrische Küche. Günstige Gelegenheit, für «verspätete» La-
gerorganisatoren (Pfadi, Jungwacht, Blauring usw.).

Auskunft erteilt Telefon (058) 7 24 17, Hotel Willhelm Teil, Ur-
nerboden.

Voralpines Töchterinstitut «Waldheim»
ob Mels (St. Galler Oberland), Pizolgebiet, 900 m ü. M.

Handelsfächer # Sprachen

# Haushalt

1 Jahr kaufm. Grundausbildung zur
Sekretärin; Hotelsekretärin; mit Prak-
tikum; Hostess; Bürogehilfin 0 Vor-
kurse # Internat, nach christl. Grund-
Sätzen geführt 0 Gesunde, ruhige La-

ge # Postautokurse ab Sargans
# Schulbeginn: 25. Oktober 1970.

Prospekte durch die Direktion, 8887
Mels, Telefon (085) 2 20 77 / 212 56.

KLIMA-
UND LÜFTUNGSANLAGEN

ULRICH AG LUZERN
LÄDELISTRASSE 30 TELEFON (041) 23 06 88

Preiswert zu verkaufen: neuwertiger

Dictionnaire de Théologie
Catholique

15 Bände, Paris 1930—1950, gebunden in Halbleder und mit den
seither (1951—1968) erschienenen zusätzlichen Faszikeln (Tables
générales und Table analytique).

Ebenso

Lexikon für Theologie und Kirche, Verlag Herder, Freiburg im
Breisgau, (2. Auflage, 1930-1938).

Interessenten mögen sich wenden an Telefon (043) 3 16 68

Das vielbegehrte

Ferienhaus «Krone»

in Tinizong bei Savognin ist vom 13. Juli bis 1. August 1970

wieder frei! (Wegen Verhinderung einer Schulkolonie.)
Das Haus, im herrlichen Oberhalbstein gelegen, eignet sich
bestens für eine Schulkolonie oder Jugendgruppe bis zu 60

Teilnehmern.

Interessenten melden sich bitte direkt bei Herrn E. Peduzzi,
Metzgerei, Savognin, Telefon (081) 7411 37.
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BERNHARD PfULBERTH

DER DREIEINE

Der Introitus
der Siebziger Jahre
Bernhard Phiiberth, der bekannte deutsche Atomforscher,
legt hier ein Werk vor, wie es selten auf dem Buchmarkt
erscheint. Es ist die Darstellung eines Weltbildes von
solch strahlender Luzidität und von einer solch souverä-
nen denkerischen Bewältigung des Mikro- und Makro-
kosmos, dass der Leser wie von einer Offenbarung über-
fallen und überwältigt wird.
Philbert gehört zu jener kleinen geistigen Elite, die die
mathematische Röntgenaufnahme des Kosmos geistig
verkraftet hat; er ist deshalb auch in der Lage, neue phy-
sikalische Erkenntnisse zu bieten, die in wesentlichen
Punkten die Fachmeinung korrigieren. Wenn auch der
Laie die Formeln nicht versteht — was nicht notwendig
ist — so gewinnt er doch aus der klassisch einfachen
Darstellung ein Ordnungsbild von bestechender Evidenz
und Einblick in ein gigantisches Geschehen.

E/'ne gen/'a/e /nfu/'b'on und e/'n Pensum an /Anbe/fs-
stunden /'n strengster K/ausur, w/'e es beute nur noct?
e/'n unabbäng/'ger Ge/ebrter bewä/t/'gen kann, baden
d/'esen me/sferbatten Wurf, d/'esen gewa/t/'gen /ntro/'-
tus der S/'ebz/'ger Jabre ermög//'cbt.

Phiiberth veröffentlicht in diesem Buch u. a. seine Ent-
deckungen über Ursache und Wesen der Schwerkraft,
damit zusammenhängend Anfang und Ende des Weltalls;
weiterhin Ursache und Wesen der Kernkraft; ihre quanti-
tative Erfassung mit Berechnung der geheimnisumwitter-
ten Massenverhältnisse von Elektron und Pion zum Pro-
ton bis auf zehntel Promille; schliesslich die Wesens-
zusammenhänge zwischen den drei komplementären
Säulen der Physik: der Relativitätsphysik, der Quanten-
physik und der mit diesem Buch begründeten Existential-
physik.
Die konkreten Darbietungen stehen in einem geradezu
unbegrenzten Rahmen: Das Sein ist strukturiert in Ana-
logie zur Dreifaltigkeit Gottes. Die Welt ist Spiegelbild,
Gleichnis Gottes. Aus dieser Dreiheit des Ewigen ent-
springt die gewaltige dreiheitliche Mächtigkeit alles end-
liehen Seins. Alles Existierende trägt das Zeichen des
Dreieinen.
Eine Erstveröffentlichung astronomischer und kernato-
marer Fakten in dieser Form und deren Einordnung in die
metaphysische Wirklichkeit mag ungewohnt empfunden
werden. Aber ein Vordringen zu den äussersten Grenzen
kann nur im grossen Zusammenhang erfolgreich sein.

ßere/'ts m/'f se/'nem ersten ßueb «Cbr/'st//'cbe Propbeb'e
und A/uk/earenerg/'e» baf ßernbard Pb/'/berfb grosses Auf-
seben erregt; es s/'nd davon 7 Auf/agen /n unserem Ver-
/ag erseb/'enen.

BERNHARD PHILBERTH

DER DREIEINE
Anfang und Sein
Die Struktur der Schöpfung
536 Seiten, Ganzleinen mit Schutz-
Umschlag, 145x215 mm, Fr. 25.—

CHRISTIANA-VERLAG
8260 STEIN AM RHEIN
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